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Aufstellungsbeschluss  
zum Verfahren zur Aufhebung des 

Bebauungsplans Moorfleet 9/Billwerder 22 
und des Grünordnungsplans Moorfleet 9/

Billwerder 22
Der Senat beschließt nach § 2 Absatz 1 des Baugesetz­

buchs (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3635), zuletzt geändert am 20. Dezember 2023 
(BGBl. I Nr. 394 S. 1, 28), für den Bereich südöstlich und 
nordwestlich der Bundesautobahn A 1, nordöstlich der 
Bundesautobahn A 25 in den Stadtteilen Moorfleet und 
Billwerder (Bezirk Bergedorf, Ortsteile OT 612, OT 611) 
die Einleitung eines Verfahrens zur Aufhebung des Bebau­
ungsplanes Moorfleet 9/Billwerder 22 „(Deponie Feldhofe)“ 
vom 5. Juni 1998 (HmbGVBl. S. 89) und des Grünord­
nungsplanes Moorfleet 9/Billwerder 22 vom 11. Juni 1998 
(HmbGVBl. S. 91) (Aufstellungsbeschluss B 01/25).

Der räumliche Geltungsbereich des aufzuhebenden 
Bebauungsplans Moorfleet 9/Billwerder 22 umfasst die 
Flurstücke 1675, 1709, 2273, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 
2348, 2349, 2350, 2325, 2326, 2420, 2423, 2427, 2436 (teil­
weise), 2438 (teilweise), 2442, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451 
(teilweise), 2453 (teilweise), 2454 (teilweise), 2455 (teil­
weise), 2537, 2576, 2577 (teilweise), 2578, 2582, 2593, 2602, 
2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2654, 2656, 2699 und 2701 der 
Gemarkung Moorfleet sowie die Flurstücke 2486, 5433 und 
5443 der Gemarkung Billwerder.

Der räumliche Geltungsbereich des aufzuhebenden 
Grünordnungsplans Moorfleet 9/Billwerder 22 umfasst 
zusätzlich die Flurstücke 1100, 1376, 1606, 1633, 1634, 1879, 
1880, 1925, 2308, 2341, 2574 (teilweise), 2575, 2576, 2577, 
2578, 2692, 2701, 2702, 2711, 2712, 2713, 2714, 2732, 3646, 
3647 und Teilflächen der Straße Brennerhof (Flurstück 
2737) der Gemarkung Moorfleet.

Karten, in denen die Plangebiete des aufzuhebenden 
Bebauungsplans und des aufzuhebenden Grünordnungs­
plans farbig dargestellt sind, können beim Amt für Landes­
planung und Stadtentwicklung der Behörde für Stadtent­
wicklung und Wohnen sowie beim Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung des Bezirksamtes Bergedorf während 
der Dienststunden eingesehen werden.

Der Bebauungsplan Moorfleet 9/Billwerder 22 setzt ins­
besondere eine Fläche für Aufschüttungen für die Schlick­
deponie Feldhofe und Sondergebiete für die zugehörigen 
Betriebsflächen fest. Der Grünordnungsplan Moorfleet 9/
Billwerder 22 trifft Festsetzungen insbesondere zur Begrü­
nung des Schlickhügels. Der Bebauungsplan Moorfleet 9/
Billwerder 22 und der Grünordnungsplan Moorfleet 9/Bill­
werder 22 sollen aufgehoben werden, um das für eine Kapa­
zitätserhöhung der Deponie Feldhofe erforderliche abfall­
rechtliche Planfeststellungsverfahren nach Kreislaufwirt­
schaftsgesetz durchführen zu können.

Hamburg, den 10. Juli 2025

Der Senat
Amtl. Anz. S. 1335

Bekanntmachung der Volksentscheide 
„Hamburger Zukunftsentscheid“ und 
„Hamburg testet Grundeinkommen“

I.
Durchführung der Volksentscheide: 

„Hamburger Zukunftsentscheid“ und „Hamburg testet 
Grundeinkommen“

Gemäß § 54a in Verbindung mit § 14 Absatz 2 der Volks­
abstimmungsverordnung wird bekannt gemacht, dass zu 
den Volksbegehren „Hamburger Zukunftsentscheid“ und 
„Hamburg testet Grundeinkommen“ jeweils ein Volksent­
scheid stattfindet

am Sonntag, den 12. Oktober 2025 
in der Zeit von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

II.
Gegenstand und Stimmzettel

Gegenstand beider Volksentscheide ist jeweils ein 
Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf zu dem Volksentscheid 
über das Volksbegehren „Hamburger Zukunftsentscheid“ 
ist als Anlage 1 und der Gesetzentwurf zu dem Volks­
entscheid über das Volksbegehren „Hamburg testet Grund­
einkommen“ ist als Anlage 2 angefügt.

Die Abstimmungsfrage auf dem blauen Stimmzettel 
zum Volksbegehren „Hamburger Zukunftsentscheid“ lau­
tet:

„Stimmen Sie dem Gesetzentwurf „Gesetz für besseren 
Klimaschutz (Klimaschutzverbesserungsgesetz)“ zu?“

Die Abstimmungsfrage auf dem gelben Stimmzettel 
zum Volksbegehren „Hamburg testet Grundeinkommen“ 
lautet:

„Stimmen Sie dem Gesetzentwurf „Gesetz zur Durch­
führung eines Grundeinkommen-Modellversuchs im Land 
Hamburg“ zu?“

Durch Ankreuzen von „JA“ oder „NEIN“ wird abge­
stimmt. Jede stimmberechtigte Person kann pro Stimmzet­
tel eine Stimme abgeben: für oder gegen den jeweiligen 
Gesetzentwurf. Eine blinde oder sehbehinderte stimmbe­
rechtigte Person kann zur Kennzeichnung des Stimmzettels 
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eine Stimmzettelschablone verwenden. Die Schablone kann 
bei dem Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg e.V. 
angefordert werden (Telefon: +40.2094040; Internet: www.
bsvh.org).

III.
Abstimmungsleitungen

1. 	 Landesabstimmungsleitung
Landesabstimmungsleitung der Freien und Hansestadt 
Hamburg: Herr Oliver Rudolf�  
Stellvertretung: Herr Thomas Butter
Geschäftsstelle: 
Behörde für Inneres und Sport – Landeswahlamt 
Johanniswall 4, 20095 Hamburg 
Telefon: 040/427 312 422 
TeleTelefax: 040/4 279 39 109 
E-Mail: 
Landeswahlamt-Hamburg@bis.hamburg.de

2. 	 Bezirksabstimmungsleitungen
Bezirk Hamburg-Mitte: 
Herr Sven-Olaf Schöpper 
Stellvertretung: Frau Michaela Morrone
Geschäftsstelle der Bezirksabstimmungsleitung 
Hamburg-Mitte: 
Bezirksamt Hamburg-Mitte 
Postfach 10 22 20, 20015 Hamburg 
Hausanschrift: Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg 
Telefon: 040/428 54 – 2333 
Telefax: 040/4 27 90-8004 
E-Mail:�  
Wahlen-Abstimmungen@hamburg-mitte.hamburg.de
Bezirk Altona: 
Herr Jan Lengwenath 
Stellvertretung: Herr Dennis Voß
Geschäftsstelle der Bezirksabstimmungsleitung Altona: 
Bezirksamt Altona 
Platz der Republik 1 (Rathaus), 22765 Hamburg 
Telefon: 040/428 11 – 1942/- 1407 
Telefax: 040/427 90 – 2412 
E-Mail: 
Wahlen-Abstimmungen@altona.hamburg.de
Bezirk Eimsbüttel: 
Frau Sonja Böseler 
Stellvertretung: Herr Dr. Andreas Aholt
Geschäftsstelle der Bezirksabstimmungsleitung 
Eimsbüttel: 
Bezirksamt Eimsbüttel 
Grindelberg 62-66, 20144 Hamburg 
Telefon: 040/428 01 – 2896/- 2897 
Telefax: 040/427 90 – 3001 
E-Mail: 
Wahlen-Abstimmungen@eimsbuettel.hamburg.de
Bezirk Hamburg-Nord: 
Herr Dr. Udo Franz 
Stellvertretung: Frau Anja Fischer
Geschäftsstelle der Bezirksabstimmungsleitung 
Hamburg-Nord: 
Bezirksamt Hamburg-Nord 
Postfach 20 17 44, 20243 Hamburg 
Hausanschrift: Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg 
Telefon: 040/428 04 – 2333 
Telefax: 040/427 90 – 4801 
E-Mail: 
Wahlen-Abstimmungen@hamburg-nord.hamburg.de
Bezirk Wandsbek: 
Frau Lena Voß 
Stellvertretung: Frau Claudia Petschallies

Geschäftsstelle der Bezirksabstimmungsleitung 
Wandsbek: 
Bezirksamt Wandsbek 
Postfach 70 21 41, 22021 Hamburg 
Hausanschrift: Schloßstraße 60 (Rathaus), 
22041 Hamburg 
Telefon: 040/428 81 – 2255 
Telefax: 040/427 90 – 5999 
E-Mail: 
Wahlen-Abstimmungen@wandsbek.hamburg.de
Bezirk Bergedorf: 
Herr Ulf von Krenski 
Stellvertretung: Frau Kerstin Godenschwege
Geschäftsstelle der Bezirksabstimmungsleitung 
Bergedorf: 
Bezirksamt Bergedorf 
Wentorfer Straße 38 (Rathaus), 21029 Hamburg 
Telefon: 040/428 91 – 2476 
Telefax: 040/427 90 – 6283 
E-Mail: 
Wahlen-Abstimmungen@bergedorf.hamburg.de
Bezirk Harburg: 
Herr Christian Queckenstedt 
Stellvertretung: Frau Bettina Zech
Geschäftsstelle der Bezirksabstimmungsleitung 
Harburg: 
Bezirksamt Harburg 
Postfach 90 01 53, 21071 Hamburg 
Hausanschrift: 
Harburger Rathausplatz 1 (Rathaus), 21073 Hamburg 
Telefon: 040/428 71 – 2737 
Telefax: 040/427 90 – 7048 
E-Mail: Wahlen-Abstimmungen@harburg.hamburg.de

IV.
Abstimmungsdienststellen

1.	 Öffnungszeiten
Die Abstimmungsdienststellen in den Bezirksämtern 
sind ab dem 16. September 2025 wie folgt geöffnet: mon­
tags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr und 
freitags von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

2.	 Verzeichnis der Abstimmungsdienststellen
Abstimmungsdienststelle Hamburg-Mitte 
Caffamacherreihe 1-3, 20355 Hamburg 
6. Stock, Flur D 
Briefwahl@hamburg-mitte.hamburg.de
Abstimmungsdienststelle Altona 
Platz der Republik 1, 22765 Hamburg 
1. Stock, Zimmer 124 
Briefwahl@altona.hamburg.de
Abstimmungsdienststelle Eimsbüttel 
Grindelberg 62-66, 20144 Hamburg 
12. Stock, Raum 1275 
Briefwahl@eimsbuettel.hamburg.de
Abstimmungsdienststelle Hamburg-Nord 
Kümmellstraße 7, 20249 Hamburg 
Zimmer 21, Flur 5 
Briefwahl@hamburg-nord.hamburg.de
Abstimmungsdienststelle Hamburg-Nord�  
Mexikoring 33, 22297 Hamburg 
9. Stock 
Briefwahl@hamburg-nord.hamburg.de
Abstimmungsdienststelle Wandsbek 
Schloßstraße 60, 22041 Hamburg 
ehem. Kantine 
Briefwahl@wandsbek.hamburg.de
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Abstimmungsdienststelle Bergedorf 
Bergedorfer Straße 106, 21029 Hamburg 
Kaufland-CCB, 1. OG 
Briefwahl@bergedorf.hamburg.de
Abstimmungsdienststelle Harburg 
Harburger Rathausforum 1, 21073 Hamburg 
SDZ (Mehrzweckraum), EG 
Briefwahl@harburg.hamburg.de

V.
Verfahren

1. 	 Volksentscheid
Nach Artikel 50 der Verfassung der Freien und Hanse­
stadt Hamburg (HV) kann ein Gesetzesentwurf oder 
eine andere Vorlage durch Volksentscheid beschlossen 
werden. Nach Artikel 50 Absatz 3 HV können die Initi­
atoren einer Volksinitiative die Durchführung eines 
Volksentscheids zu einem Volksbegehren beantragen, 
wenn die Bürgerschaft nicht innerhalb von vier Mona­
ten nach Ende der Einreichungsfrist eines erfolgreichen 
Volksbegehrens einen entsprechenden Beschluss gefasst 
hat. Findet der Volksentscheid, wie vorliegend, auf 
Antrag der jeweiligen Initiatoren nicht am Tag einer 
Wahl zur Bürgerschaft oder zum Deutschen Bundestag 
statt, ist der jeweilige Gesetzentwurf nach § 23 Absatz 4 
des Volksabstimmungsgesetzes beschlossen, wenn er die 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhält und 
mindestens ein Fünftel der zur Bürgerschaft Wahlbe­
rechtigten mit Ja stimmt.

2. 	 Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind alle deutschen Staatsangehörigen, 
die am Tage der Abstimmung
–	 das 16. Lebensjahr vollendet haben, also vor oder am 

12. Oktober 2009 geboren sind,
–	 seit mindestens drei Monaten im Gebiet der Freien 

und Hansestadt Hamburg ihre (Haupt-)Wohnung 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, also seit 
dem 12. Juli 2025 und

–	 nicht nach § 7 Absatz 1 des Gesetzes über die Wahl 
zur Hamburgischen Bürgerschaft vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind.

Die nach den Angaben im Melderegister Stimmberech­
tigten erhalten spätestens bis zum 21. September 2025 
ihre Abstimmungsunterlagen:
–	 die Abstimmungsbenachrichtigung mit Hinweisen 

zum Abstimmungsverfahren,
–	 den Wortlaut des jeweiligen Gesetzentwurfs und die 

Liste der Abstimmungsstellen zur Stimmabgabe am 
Abstimmungstag,

–	 jeweils ein Informationsheft mit Stellungnahmen der 
Initiative und der Bürgerschaft zum Gegenstand des 
jeweiligen Volksentscheids,

–	 den amtlichen weißen Abstimmungsschein mit einer 
vorgedruckten eidesstattlichen Versicherung für die 
Stimmabgabe durch Briefabstimmung,

–	 die amtlichen gelben und blauen Stimmzettel,
–	 den amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
–	 den amtlichen roten Abstimmungsbriefumschlag,
–	 eine Erläuterung der Briefabstimmung.
Stimmberechtigte Personen, die bis zum 21. September 
2025 keine amtlichen Abstimmungsunterlagen erhalten 
haben, sollten sich durch Nachfrage bei einer der bezirk­
lichen Abstimmungsdienststellen vergewissern, ob sie 
im Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind. Sind die 

Abstimmungsunterlagen nicht eingegangen oder verlo­
ren gegangen, kann bis zum 12. Oktober 2025, 15.00 
Uhr, bei einer der Abstimmungsdienststellen (siehe IV.) 
ein Ersatzabstimmungsschein beantragt werden.
Stimmberechtigte, die nicht im Abstimmungsverzeich­
nis eingetragen sind, sind auf Antrag in das Verzeichnis 
aufzunehmen. Der Antrag ist bis zum 21. September 
2025 bei der Abstimmungsdienststelle des jeweiligen 
Bezirks (oben IV.) zu stellen und muss die schriftliche 
Versicherung enthalten, dass die Voraussetzungen der 
Stimmberechtigung vorliegen. Für Stimmberechtigte, 
die sich im Vollzug gerichtlich angeordneter Freiheits­
entziehung in der Justizvollzugsanstalt Hahnöfersand 
oder der Justizvollzugsanstalt Glasmoor befinden, ist die 
Abstimmungsdienststelle des Bezirksamts Hamburg- 
Mitte zuständig. Bei unverschuldeter Fristversäumung 
oder in den Fällen, in denen die Stimmberechtigung erst 
nach Ablauf der Frist entstanden ist oder im Wider­
spruchsverfahren erst nach Fristablauf die Stimm­
berechtigung festgestellt worden ist, kann der Antrag 
noch bis zum Abstimmungstag gestellt werden.

VI.
Erstellung elektronischer Abstimmungsverzeichnisse

Die zuständige Behörde legt für den Versand der Abstim­
mungsunterlagen ein vorläufiges elektronisches Abstim­
mungsverzeichnis an. Das Abstimmungsverzeichnis ent­
hält für jede stimmberechtigte Person: Familienname und 
Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift der (Haupt-)Woh­
nung sowie die Kontrollnummer des Abstimmungsscheins.

In das Abstimmungsverzeichnis werden von Amts 
wegen alle Personen eingetragen, die am 42. Tag vor der 
Abstimmung nach den Angaben im Melderegister am 
Abstimmungstag – also am 12. Oktober 2025 – zur Bürger­
schaft wahlberechtigt und damit stimmberechtigt sind.

Stimmberechtigte, die nicht im Abstimmungsverzeich­
nis eingetragen sind, werden auf Antrag in das Abstim­
mungsverzeichnis aufgenommen (siehe oben V. 2.).

VII.
Einsicht in das Abstimmungsverzeichnis

Das vorläufige elektronische Abstimmungsverzeichnis 
kann von Montag, 22. September 2025, bis Freitag, 26. Sep­
tember 2025, montags bis donnerstags von 8.00 Uhr bis 
16.30 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr in den 
oben unter IV. angegebenen bezirklichen Abstimmungs­
dienststellen eingesehen werden.

Wer das Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder 
unvollständig hält, kann während der Einsichtsfrist bei 
einer der oben unter IV. angegebenen Abstimmungsdienst­
stellen Widerspruch einlegen. Der Widerspruch muss 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift einge­
legt werden.

VIII.
Abstimmung und Ergebnisermittlung

1.	 Briefabstimmung
Jede stimmberechtigte Person kann die mit der Abstim­
mungsbenachrichtigung erhaltenen Briefabstimmungs­
unterlagen für die Stimmabgabe nutzen.
Für die Stimmabgabe per Brief ist auf dem gelben und 
dem blauen Stimmzettel das für die Stimmabgabe vorge­
sehene Feld (Kreis) bei „JA“ oder „NEIN“ anzukreuzen.
Die Stimmzettel sind in den weißen Stimmzettelum­
schlag einzulegen. Der Stimmzettelumschlag ist zuzu­
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kleben. Der Abstimmungsschein muss unterschrieben 
und zusammen mit dem weißen Stimmzettelumschlag 
in den roten Abstimmungsbriefumschlag eingelegt wer­
den. Der Abstimmungsbriefumschlag ist zuzukleben.

Der rote Abstimmungsbrief kann innerhalb Deutsch­
lands portofrei an die zuständige Bezirksabstimmungs­
leitung versendet werden. Der Abstimmungsbrief muss 
so rechtzeitig abgesendet werden, dass er der Bezirks­
abstimmungsleitung am 12. Oktober 2025, dem Abstim­
mungstag, bis spätestens 18.00 Uhr vorliegt.

Der Abstimmungsbrief kann auch bei der Abstim­
mungsdienststelle abgegeben oder in den Briefkasten 
des Bezirksamtes eingeworfen werden (die Hausan­
schrift steht oben links auf dem roten Abstimmungs­
briefumschlag). Außerdem ist auch die Briefabstim­
mung vor Ort in einer der sieben bezirklichen Abstim­
mungsdienststellen möglich.

Die Gültigkeit der eingegangenen Abstimmungsbriefe 
prüfen die bezirklichen Abstimmungsdienststellen wäh­
rend der Öffnungszeiten. Sie entnehmen den Abstim­
mungsschein und den weißen Stimmzettelumschlag. Sie 
prüfen die Gültigkeit des Abstimmungsscheins und 
vermerken die Stimmabgabe umgehend im elektroni­
schen Abstimmungsverzeichnis.

Die weißen Stimmzettelumschläge werden am Abstim­
mungstag ab 17.00 Uhr in den Auszählzentren geöffnet. 
Ab 18.00 Uhr werden die Stimmzettel entnommen und 
ausgezählt. Die Auszählzentren werden spätestens am 
Abstimmungstag im Internet auf der Seite des Landes­
wahlamts (https://www.hamburg.de/politik-und-verwal 
tung/behoerden/behoerde-fuer-inneres-und-sport/ 
themen/wahlen/auszaehlzentren-1074702) bekannt ge­
macht.

Sowohl die Gültigkeitsprüfung der Abstimmungsbriefe 
als auch die Auszählung der Stimmzettel ist öffentlich.

2.	 Abstimmung am 12. Oktober 2025

Am Abstimmungstag sind 185 Abstimmungsstellen von 
8.00 Uhr bis 18.00 Uhr für die Urnenabstimmung geöff­
net. Jede stimmberechtigte Person kann frei entschei­
den, welche Abstimmungsstelle sie aufsuchen möchte. 
Nach Beendigung der Abstimmungshandlung werden 
die Stimmzettel ausgezählt. Die Auszählung ist öffent­
lich.

Die Liste der Abstimmungsstellen einschließlich der 
Information über die Barrierefreiheit des Zugangs ist als 
Anlage 3 angefügt.

Hamburg, den 18. Juli 2025

Der Landesabstimmungsleiter
Amtl. Anz. S. 1335

Anlage 1

Gesetz für besseren Klimaschutz  
(Klimaschutzverbesserungsgesetz)

Artikel 1

Drittes Gesetz zur Änderung 
des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes

Das Hamburgische Klimaschutzgesetz vom 20. Februar 
2020 (HmbGVBl. S. 148), zuletzt geändert am 13. Dezember 
2023 (HmbGVBl. S. 443), wird wie folgt geändert:

1.	 § 2 Absatz 4 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt: „Die Ziele nach Absatz 1 sind sozialverträglich 
umzusetzen. Im Rahmen der Erreichung der Ziele nach 

Absatz 1 ist auch das Gebot der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit (§ 7 der Landeshaushaltsordnung) zu 
berücksichtigen.“

2.	 In § 3 wird folgende Nummer 30 angefügt: „30. Schätz­
bilanz, eine Schätzung der verursacherbedingten 
CO2-Emissionen, deren Berechnungsschema dem im 
Länderarbeitskreis Energiebilanzen abgestimmten 
Verfahren der Energie- und CO2-Bilanzierung ent­
spricht.“

3.	 § 4 erhält folgende Fassung:
	 „§ 4 
	 Hamburger Klimaschutzziele
	 (1) Ausgehend vom Basisjahr 1990 und unter Bezug­

nahme auf die Gesamtsumme der Kohlendioxidemis­
sionen in Anlehnung an die Verursacherbilanz ver­
pflichtet sich die Freie und Hansestadt Hamburg die 
CO2 Emissionen wie folgt zu reduzieren:
1.	 bis zum Jahr 2030 eine Reduktion der Kohlendio­

xidemissionen um mindestens 70 vom Hundert 
(v. H.),

2.	 bis spätestens zum Jahr 2040 eine Reduktion der 
Kohlendioxidemissionen um 98 v. H.

(2) Mit der Verringerung der energiebedingten Kohlen­
dioxidemissionen um 98 v. H. und einer Einbeziehung 
von Kohlenstoffsenken verfolgt die Freie und Hanse­
stadt Hamburg das Ziel der Netto-CO2-Neutralität bis 
spätestens 2040.
(3) Zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele 
werden verbindliche jährliche Minderungsziele durch 
die Vorgabe von Jahresemissionsgesamtmengen festge­
legt. Die Jahresemissionsgesamtmengen für den Zeit­
raum bis zum Jahr 2040 richten sich nach Anlage 3. 
Jährliche Sektorziele für die Kohlendioxidemissionen 
aus den Bereichen private Haushalte, Gewerbe/Handel/
Dienstleistung, Industrie und Verkehr bis zum Jahr 
2040 ergeben sich aus dem Hamburger Klimaplan; sie 
unterliegen im Rahmen seiner Fortschreibung einer 
regelmäßigen Anpassung und sollen jahresweise in 
ihrer Summe den Jahresemissionsgesamtmengen ent­
sprechen.
(4) Zur Überprüfung der Zielerreichung legt die für das 
Klima zuständige Behörde dem Senat bis spätestens 
zum 30. Juni eines Jahres eine Schätzbilanz für das 
jeweils vorangegangene Kalenderjahr vor.
(5) Weist die Schätzbilanz eine Überschreitung der 
zulässigen Jahresemissionsgesamtmenge des vergange­
nen Kalenderjahres aus, beschließt der Senat innerhalb 
von fünf Monaten nach Vorlage der Schätzbilanz nach 
Absatz 4 Maßnahmen, die geeignet sind, die Über­
schreitung der Jahresemissionsgesamtmenge auszu­
gleichen (Sofortprogramm). Diese Pflicht besteht 
nicht, insoweit der Ausgleich der Überschreitung nur 
durch Maßnahmen erreichbar ist, für die die Freie und 
Hansestadt Hamburg nicht die notwendige Regelungs­
kompetenz hat. Der Senat legt sowohl das Sofortpro­
gramm als auch eine Begründung einer Ausnahme 
nach Satz 2 innerhalb der Frist nach Satz 1 der Öffent­
lichkeit vor.
(6) Über- oder unterschreitet die Emissionsgesamt­
menge nach der Verursacherbilanz ab dem Jahr des 
Inkrafttretens des Gesetzes die zulässige Jahresemis­
sionsgesamtmenge, so wird die Differenzmenge auf 
die verbleibenden Jahresemissionsgesamtmengen der 
nächsten fünf Jahre bis höchstens 2040 gleichmäßig 
angerechnet. Im Falle einer Änderung der Jahresemis­
sionsgesamtmengen nach Satz 1 passt der Senat durch 
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Rechtsverordnung Anlage 3 mit Wirkung zum Beginn 
des jeweils nächsten Kalenderjahres entsprechend an.

(7) Der Senat überprüft die Zielerreichung nach den 
Absätzen 1 bis 6 und § 6 unter Einbindung des Kli­
mabeirates (§ 7).“

4.	 § 6 wird wie folgt geändert:

4.1	 In § 6 Absatz 1 Satz 2 wird vor dem Wort „Sektorziele“ 
das Wort „jährlichen“ eingefügt.

4.2	 § 6 Absatz 2 Satz 2 wird durch folgenden Sätze ersetzt:

	 „Wird im Rahmen des Zwischenberichts festgestellt, 
dass unter Einbezug der Wirkungen der Sofortpro­
gramme nach § 4 Absatz 5 die klimapolitischen Ziele in 
den Sektoren oder insgesamt verfehlt werden, soll sich 
der Senat ausgehend von einer Analyse der Gründe für 
die erforderlichen zusätzlichen Maßnahmen auf Bun­
desebene einsetzen und, soweit möglich, auf Landese­

bene zusätzliche Maßnahmen entwickeln und umset­
zen. § 4 Absatz 5 Satz 2 gilt entsprechend.“

4.3	 In § 6 Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „alle 
vier Jahre“ die Wörter „bis zur Erreichung der Klima­
neutralität nach § 4 Absatz 2“ eingefügt.

5.	 In § 7 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: „Macht 
der Senat die Ausnahme nach § 4 Absatz 5 Satz 2 
geltend, kann der Klimabeirat dem Senat mögliche 
Maßnahmen zur Zielerreichung vorschlagen.“

6.	 In § 36 wird hinter Absatz 5 folgender neuer Absatz 6 
eingefügt: „(6) Innerhalb von zwei Jahren ab Inkraft­
treten des Klimaschutzverbesserungsgesetzes wird der 
Klimaplan an die neuen Anforderungen der §§ 4 und 6 
angepasst. Soweit erforderlich wird einmalig von dem 
Vierjahreszyklus aus § 6 Absatz 3 abgewichen. Bis 
dahin bleibt die zweite Fortschreibung des Klimaplans 
aus dem Jahr 2023 gültig.“

7.	 Es wird folgende Anlage 3 angefügt
„Anlage 3  

(zu § 4 Absatz 3)
	 Zulässige Jahresemissionsgesamtmengen für die Jahre bis 2040

 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Jahresemissionsmenge 
in Tausend Tonnen CO2

9.611 8.745 7.880 7.014 6.148 5.441 4.735 4.028 3.321 2.615 2.176 1.738 1.300 862 424

Reduktion 
(nachrichtlich) 53  % 57  % 62  % 66  % 70  % 73  % 77  % 80  % 84  % 87  % 89  % 92  % 94  % 96  % 98  %

“

Begründung 
zum Gesetz für besseren Klimaschutz 

(Klimaschutzverbesserungsgesetz)

I
Allgemeiner Teil

Die menschengemachte Klimakrise ist die größte Her­
ausforderung des einundzwanzigsten Jahrhunderts. Ihre 
Auswirkungen gefährden die Lebensgrundlagen von heuti­
gen und zukünftigen Generationen. Mit der Ratifizierung 
des Pariser Klimaschutzabkommens am 5. Oktober 2016 
hat sich die Bundesrepublik Deutschland dazu verpflichtet, 
den notwendigen eigenen Beitrag zu leisten, um die globale 
Erderwärmung auf möglichst unter 1,5 °C zu begrenzen. 
Unsere Gesellschaft steht damit am Anfang eines umfassen­
den Transformationsprozesses. Innerhalb weniger Jahre 
müssen alle Bereiche des wirtschaftlichen und täglichen 
Lebens dekarbonisiert werden. In seiner grundlegenden 
Entscheidung vom 24. März 2021 hat das Bundesverfas­
sungsgericht festgehalten, dass der Staat nach Art. 20a GG 
verpflichtet ist, die Erderwärmung zu begrenzen. Die tat­
sächliche Reduktion von Treibhausgasen darf dabei nicht 
unangemessen in die Zukunft verschoben werden, um 
Grundrechte zukünftiger Generationen nicht zu verletzen 
(vgl. 1 BvR 2656/18). Der Gesetzgeber muss deshalb einen 
plausiblen Plan zur Emissionsreduktion vorlegen. Auch die 
Bundesländer sind zur Reduktion von Emissionen ver­
pflichtet, denn ohne ihr entsprechendes Handeln ist die 
Einhaltung der deutschen Klimaschutzziele nicht möglich 
(vgl. 1 BvR 1565/21). Die Freie und Hansestadt Hamburg 
hat die Verantwortung für die Begrenzung der Erderwär­
mung in die Präambel der Verfassung aufgenommen.

Eine ambitionierte Klimapolitik ist nicht nur tatsäch­
lich, sondern auch verfassungs- und völkerrechtlich gebo­
ten. Um die Transformation zur Klimaneutralität sozial 

gerecht, nachhaltig und planungssicher umzusetzen, muss 
die Politik einen Rahmen setzen, der ambitionierte Klima­
ziele formuliert und ihre Umsetzung sicherstellt.

Derzeitige Gesetzeslage

Mit dem Erlass des Hamburgischen Klimaschutzgeset­
zes im Jahr 2020 hat sich der Hamburger Gesetzgeber für 
eine gesetzliche Festlegung von Klimaschutzzielen auf 
Landesebene entschieden. Mit der Änderung des Klima­
schutzgesetzes vom 13. Dezember 2023 (HmbGVBl. S. 443) 
durch das Klimaschutzstärkungsgesetz, das am 1. Januar 
2024 in Kraft getreten ist, hat Hamburg seine Klimaziele 
verschärft. Die Kohlendioxidemissionen sollen bis 2030 um 
70  % und bis 2045 um 98  % gegenüber dem Basisjahr 1990 
verringert werden. Zwischenziele für die Jahre 2035 und 
2040, genauso wie die Zuordnung der Reduktionsanteile auf 
die einzelnen Sektoren, ergeben sich aus dem Hamburger 
Klimaplan. Werden Klimaziele verfehlt, soll sich der Senat 
nach § 6 Absatz 2 HmbKliSchG für zusätzliche Maßnah­
men auf Bundesebene einsetzen und, soweit möglich, 
zusätzliche Maßnahmen auf Landesebene entwickeln. Nach 
§ 2 Absatz 4 HmbKliSchG ist bei der Umsetzung der Kli­
maschutzziele das Gebot der Sozialverträglichkeit zu 
berücksichtigen.

Der Bundesgesetzgeber hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65  % zu reduzieren 
und 2045 die Klimaneutralität zu erreichen.

Während sich Hamburg mit der Novellierung des Kli­
maschutzgesetzes bis 2030 ein ambitioniertes Reduktions­
ziel gesetzt hat, liegt das Zieljahr für das Erreichen der Kli­
maneutralität hinter dem anderer Bundesländer wie 
Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Darüber 
hinaus fehlt es im Gesetz an Mechanismen, die gewährleis­
ten, dass die Klimaschutzziele auch tatsächlich erreicht 
werden. Weder etabliert das Gesetz jährliche Klimaschutz­
ziele, die die unmittelbare Umsetzung und Wirksamkeit 
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von Klimaschutzmaßnahmen überprüfbar machen, noch 
enthält es einen ausreichenden Mechanismus, der bei einer 
Zielverfehlung zu einer Nachbesserung verpflichtet. Daten­
grundlage für die Einschätzung der CO2-Emissionen in 
Hamburg ist derzeit allein die Verursacherbilanz, die erst 15 
bis 18 Monate nach Ablauf des Berichtsjahres in endgülti­
ger Fassung veröffentlicht wird. So besteht die Gefahr, dass 
notwendige Klimaschutzmaßnahmen in Hamburg hinaus­
gezögert werden oder der Bedarf für sie nicht erkannt wird. 
Doch je später Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt werden, 
desto einschneidender müssen sie sein, um der Verpflich­
tung aus dem Pariser Abkommen gerecht zu werden und 
unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen zu erhalten.

Das Klimaschutzverbesserungsgesetz

Die Gesetzesänderung durch den Hamburger Zukunfts­
entscheid schafft demgegenüber einen Rahmen für das 
Erreichen der Klimaneutralität 2040. Das Klimaschutzver­
besserungsgesetz begründet jährliche Klimaschutzziele 
durch die Festlegung verbindlicher Jahresemissionsgesamt­
mengen. Entsprechend müssen auch die im Klimaplan 
festgelegten Sektorziele jährlich ausgewiesen werden. 
Durch die Anrechnung von sowohl Über- als auch Unter­
schreitungen der Jahresemissionsgesamtmengen auf die 
Folgejahre wird ein CO2-Gesamtbudget bis zur CO2-Neut­
ralität 2040 etabliert. Mit der Einführung einer binnen 
sechs Monaten durch die für das Klima zuständige Behörde 
zu erstellenden Schätzbilanz wird die Datengrundlage für 
die Hamburger Klimaschutzpolitik verbessert.

Wurde die Jahresemissionsgesamtmenge nach der 
Schätzbilanz verfehlt, muss der Senat innerhalb von fünf 
Monaten Maßnahmen vorlegen, die geeignet sind, die 
Überschreitung der Jahresemissionsgesamtmenge auszu­
gleichen. Diese Sofortprogrammpflicht ergänzt die Über­
prüfung der Zielerreichung im Rahmen der Zwischenbe­
richte aus § 6 Absatz 2, die gegenüber der derzeitigen Geset­
zeslage angepasst wird. Während die Sofortprogrammpf­
licht eine für die Vergangenheit festgestellte Budgetüber­
schreitung durch zusätzliche Maßnahmen ausgleichen soll 
und insbesondere auf die Umsetzung kurzfristig wirksamer 
Maßnahmen gerichtet ist, setzt § 6 Absatz 2 die Analyse der 
Gründe einer zu besorgenden Zielverfehlung voraus und 
kann deshalb eine grundlegende Anpassung der Maßnah­
menplanung auslösen. Durch das Klimaschutzverbesse­
rungsgesetz werden im Rahmen von § 6 Absatz 2 nun auch 
die Wirkungen der Sofortprogramme nach § 4 Absatz 5 und 
die Einhaltung der jährlichen Sektorziele in den Blick 
genommen. In der Kombination können beide Mechanis­
men auf Lücken in der Klimaschutzpolitik frühzeitig auf­
merksam machen und so die Verlässlichkeit der Zielerrei­
chung stärken.

Nachhaltigkeit und Wirksamkeit von Klimaschutzmaß­
nahmen hängen maßgeblich von ihrer sozialen Akzeptanz 
ab. Die CO2-Neutralität bis 2040 ist nur zu erreichen, wenn 
soziale Anliegen und die Notwendigkeit für Klimaschutz 
nicht gegeneinander ausgespielt werden. Deshalb stärkt der 
Gesetzentwurf das Gebot der Sozialverträglichkeit, indem 
er klarstellt, dass bei der Erreichung der Klimaschutzziele 
die Sozialverträglichkeit nicht nur in Abwägung zu berück­
sichtigen ist, sondern die Ziele zwingend sozialverträglich 
zu erreichen sind.

Die Jahresemissionsgesamtmengen sind wie auch die 
derzeit gültigen Reduktionsziele auf Grundlage des „Szena­
rio B“ festgelegt, das von der HIC Hamburg Institut Consul­
ting GmbH in Zusammenarbeit mit dem Öko-Institut e.V. 
und der Prognos AG modelliert wurde. Dabei werden die 
Ziele allerdings so weit vorgezogen, dass das Reduktionsziel 
von 70  % bis 2030 beibehalten, aber die Klimaneutralität 

2040 erreicht wird. Eine wissenschaftliche Studie, auf wel­
chem Weg Hamburg die Klimaneutralität bereits 2040 
erreichen könnte, existiert zum jetzigen Zeitpunkt nicht, da 
eine solche bislang nicht beauftragt worden ist.

Auswirkungen

Bereits nach der derzeitigen Gesetzeslage stehen der 
Freien und Hansestadt Hamburg, ihren Bürgerinnen und 
Bürgern und der Hamburger Wirtschaft grundlegende 
Änderungen bevor. Um bis 2030 eine CO2-Reduktion um 
70  % und bis 2045 die Klimaneutralität zu erreichen, müs­
sen in allen Sektoren transformative Maßnahmen umge­
setzt werden. Im Verkehrssektor muss der ÖPNV gestärkt 
und die Elektrifizierung vorangetrieben und im Wirt­
schaftssektor die Nutzung von fossilen Energieträgern auf 
erneuerbare umgestellt werden. Für die Dekarbonisierung 
im Gebäudebereich ist ein Ausbau klimaneutraler Fern­
wärme sowie die energetische Sanierung des Gebäudebe­
stands erforderlich (vgl. dazu die zweite Fortschreibung des 
Hamburger Klimaplans).

Das Vorziehen der Klimaneutralität auf das Jahr 2040 ist 
eine große Herausforderung für Hamburg. Die jeweiligen 
Auswirkungen auf die Sektoren, in denen die Klimaneutra­
lität zu erreichen ist, sowie die Notwendigkeit finanzieller 
Aufwendungen für die Stadt hängen dabei von den konkre­
ten Maßnahmen ab, die Bürgerschaft und Senat wählen, um 
Hamburg zu dekarbonisieren. Das Klimaschutzverbesse­
rungsgesetz setzt einen Rahmen für den Weg zur Klimaneu­
tralität, impliziert aber keine konkreten Maßnahmen.

Bis 2030 ergibt sich die Notwendigkeit zusätzlicher 
Maßnahmen, insoweit durch das Vorziehen der Klimaneut­
ralität auf 2040 bereits heute Maßnahmen erforderlich wer­
den. Eine geringfügige Anpassung der Maßnahmen kann 
dadurch erforderlich werden, dass nun spezifische Jahres­
ziele einzuhalten sind, anstatt lediglich einen möglichst 
stetigen Reduktionspfad anzustreben. Ab 2030 müssen sich 
die Maßnahmen gegenüber der derzeitigen Gesetzeslage 
deutlich beschleunigen, um die Klimaneutralität bereits 
2040 zu erreichen. Dafür stehen Bürgerschaft und Senat 
eine Bandbreite an administrativen, finanziellen, ordnungs­
rechtlichen oder kommunikationsbezogenen Maßnahmen 
offen. Die Beschleunigung der Zielerreichung bis 2040 löst 
einen zusätzlichen Investitionsbedarf aus, um die für die 
Klimaneutralität erforderliche Transformation (etwa 
ÖPNV-Ausbau und Ausbau von Rad- und Fußwegen, Netz­
ausbau, Fernwärmeausbau, Ausbau der Erneuerbaren Ener­
gien, Umstellung von Produktionsanlagen) fünf Jahre 
schneller umzusetzen. Für die Stadt können dabei, je nach 
Wahl und Ausgestaltung der Maßnahmen, höhere finanzi­
elle Aufwendungen anfallen, etwa durch begleitende För­
dermaßnahmen oder die Intensivierung des Infrastruktur­
ausbaus. Um den durch die Gesetzesänderung gesetzten 
Rahmen für die Klimaneutralität auch tatsächlich auszufül­
len, wird es auf eine vorausschauende und verantwortungs­
volle Politik ankommen, die effektive Klimaschutzmaßnah­
men identifiziert und umsetzt.

Auch die Auswirkungen auf die Hamburger Bürgerin­
nen und Bürger und die Hamburger Wirtschaft hängen von 
Wahl und Ausgestaltung der Maßnahmen durch Bürger­
schaft und Senat ab. Es liegt nahe, dass das Klimaschutzver­
besserungsgesetz mittelbar zu zusätzlichen Kosten für Bür­
gerinnen und Bürger und Unternehmen führt. Maßnah­
men, die der Zielerreichung dienen, könnten etwa die 
Sanierungsgeschwindigkeit und -tiefe im Gebäudebestand 
erhöhen oder die Umstellung der Produktions- und Anlage­
technik beschleunigen. Daneben sind auch Maßnahmen 
denkbar, die verhaltensbezogene Änderungen anstreben, 
etwa eine stärkere Nutzung des Umweltverbunds (zu Fuß, 
Fahrrad, ÖPNV).
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Zu berücksichtigen ist, dass die Zielerreichung nicht 
allein durch Maßnahmen auf Landesebene realisiert wer­
den kann. Hamburg ist darauf angewiesen, dass auf bundes­
deutscher und europäischer Ebene die Umsetzung der 
Transformation hin zur Klimaneutralität mit hoher Priori­
tät betrieben wird. Dies betrifft insbesondere die Dekar­
bonisierung des Bundesstrommixes. Ein klimaneutrales 
Hamburg 2040 setzt voraus, dass der Bund seine Klimaziele 
einhält oder gegebenenfalls sogar übertrifft. Dazu gehört, 
dass die Stromversorgung 2040 vollständig aus klimaneut­
ralen Quellen erfolgt. Auch in anderen Bereichen, wie der 
Wärmeversorgung für Gebäude, wird der rechtliche Rah­
men maßgeblich durch die Bundesebene mitgestaltet. Um 
der Abhängigkeit von Maßnahmen auf europäischer und 
bundesdeutscher Ebene Rechnung zu tragen, werden Nach­
steuerpflichten des Senats im Gesetzentwurf nur insoweit 
ausgelöst, wie die Zielerreichung durch Maßnahmen auf 
Landesebene möglich ist.

Die Transformation hin zur Klimaneutralität ist in 
Hamburg bereits geltende Gesetzeslage. Der Hamburger 
Zukunftsentscheid verkürzt den Zeitraum bis zur Klima­
neutralität, weil sich aus der Beschleunigung der Trans­
formation eine Reihe von Vorteilen ergibt.

Angesichts der stetig dramatischer werdenden Auswir­
kungen der Klimakrise muss der Schutz unserer gemeinsa­
men Lebensgrundlagen höchste Priorität haben. Zurzeit 
droht die globale Gemeinschaft das 1,5 °-Ziel des Pariser 
Abkommens zu verfehlen und rückt damit immer näher an 
gefährliche Kipppunkte, die irreversible Auswirkungen auf 
Klima- und Ökosysteme haben werden. Rund drei Viertel 
der globalen CO2-Emissionen entfallen auf Städte. Das Ver­
hindern großflächig katastrophaler Klimawandelfolgen 
wird davon abhängen, ob Städte Modelle für das zeitnahe 
Erreichen der Klimaneutralität entwickeln und umsetzen. 
Mit der Beschleunigung der ökologischen Transformation 
leistet Hamburg einen wichtigen Beitrag zu diesen Bemü­
hungen. Es unterstützt die Förderung und Implementie­
rung klimafreundlicher Technologien und die Entwicklung 
klimafreundlicher Lebensweisen.

Mit der Selbstverpflichtung, die Klimaneutralität bereits 
2040 zu erreichen, setzt Hamburg dabei ein starkes politi­
sches Signal, dass die Umsetzung der dafür erforderlichen 
Maßnahmen auf Bundesebene erwartet wird und für Ham­
burg hohe politische Priorität hat. Hamburg schließt damit 
zu einer Reihe weiterer Akteure auf, die es sich zum Ziel 
gesetzt haben, bereits vor 2045 klimaneutral zu sein. So hat 
sich Baden-Württemberg in § 10 Absatz 1 KlimaG BW ver­
pflichtet, die Klimaneutralität bereits 2040 zu erreichen. 
Auch Bayern soll nach Artikel 2 Absatz 2 BayKlimaG 2040 
klimaneutral sein. Niedersachsen hat ebenfalls gesetzlich 
beschlossen, die Klimaneutralität bereits 2040 erreichen zu 
wollen. In Schleswig-Holstein steht das Ziel der Klimaneu­
tralität 2040 im Koalitionsvertrag der Regierung zwischen 
CDU und Bündnis 90/Die Grünen. Viele Städte setzen sich 
sogar noch ambitioniertere Ziele. So will München bereits 
2035 klimaneutral sein. Und in der EU-Mission „Clima­
te-Neutral & Smart Cities“ haben sich 112 Städte zusam­
mengeschlossen, um möglichst bereits 2030 klimaneutral zu 
sein.

Eine beschleunigte Dekarbonisierung kann auch ökono­
misch positive Folgen für Hamburg haben. Ein stärkerer 
Einsatz für die Klimaneutralität kann die Attraktivität des 
Standorts Hamburg erhöhen, Arbeitsplätze schaffen und 
sichern sowie den Zugang zu Zukunftstechnologien wie der 
Wasserstoffwirtschaft frühzeitig sicherstellen. Auch wirt­
schaftliche Akteure weisen auf den Zusammenhang zwi­
schen Klimaneutralität und Zukunftsfähigkeit hin. So stellt 
die Industrie- und Handelskammer Hamburg in den „Leit­

linien für eine neue Standortstrategie“ fest, dass „Hamburg 
[...] internationaler Vorreiter in Sachen Klimaschutz und 
-anpassung werden [kann und muss]“ und formuliert für 
2040 das Ziel einer klimaneutralen Stadt.

Abhängig von der Auswahl und Umsetzung der Klima­
schutzmaßnahmen durch Bürgerschaft und Senat können 
sich daneben eine Vielzahl weitere Vorteile durch die 
Beschleunigung der Klimaneutralität ergeben: So kann 
eine stärkere Förderung des ÖPNV Mobilität gerechter 
zugänglich machen und eine schnellere Elektrifizierung des 
Verkehrs die Luftqualität erhöhen. Eine beschleunigte 
Sanierung des Gebäudebestands würde den Energiever­
brauch reduzieren. Außerdem könnten durch eine frühere 
Dekarbonisierung Kosten, die infolge politischer Rege­
lungsinstrumente wie eines CO2-Preises oder dem europa­
weiten Zertifikatehandel entstehen, verringert werden. Es 
ist jedoch nicht möglich, diese Vorteile bereits jetzt zuver­
lässig zu quantifizieren und finanziell in Relation zu erfor­
derlichen Aufwendungen zu setzen.

Durch die Beschleunigung der Dekarbonisierung kön­
nen Hamburger Bürgerinnen und Bürgern höhere Kosten 
entstehen. Das Klimaschutzverbesserungsgesetz stärkt des­
halb die Sozialverträglichkeit, indem es sie von einer zu 
berücksichtigenden zu einer zwingenden Vorgabe für die 
Zielerreichung macht.

Ausweislich der Begründung zum Neuerlass des Ham­
burgischen Klimaschutzgesetz 2020 soll das Prinzip der 
Sozialverträglichkeit sicherstellen, „dass die Maßnahmen 
die Bürgerinnen und Bürger nicht überfordern und es ins­
besondere nicht zu sozialen bzw. wirtschaftlichen Härten 
kommt.“ Eine zwingende sozialverträgliche Ausgestaltung 
von Klimaschutzmaßnahmen bedeutet, dass soziale und 
wirtschaftliche Härten insbesondere für Haushalte mit 
geringem Einkommen antizipiert und verhindert werden 
müssen. Dafür kommen unterschiedliche Instrumente in 
Betracht. Möglich wären etwa Härtefallregelungen, aber 
auch gezielte Förderungen können diese Vorgabe erfüllen. 
Die konkrete Umsetzung der Sozialverträglichkeit wird von 
der Art der jeweiligen Klimaschutzmaßnahme und dem 
wirtschaftlichen und sozialen Kontext abhängen.

Die Festsetzung einer zwingenden Sozialverträglichkeit 
ist geeignet, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stär­
ken und die Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen zu 
erhöhen. Sie trägt damit entscheidend zur Zielerreichung 
bei. Menschen mit geringerem Einkommen sind bereits 
disproportional von Klimawandelfolgen betroffen. Die stär­
kere Berücksichtigung der sozialen Auswirkungen von Kli­
maschutzmaßnahmen ist deshalb auch ein Gebot materiel­
ler Gerechtigkeit.

Kosten

Für die Erstellung der Schätzbilanz nach § 4 Absatz 4 
ergibt sich ein erhöhter Personalbedarf bei der für Klima 
zuständigen Behörde. Es wird prognostiziert, dass für diese 
zusätzlichen Aufgaben sechs Vollzeitstellen im öffentlichen 
Dienst zu besetzen sind. Für diese wird im Durchschnitt 
eine Bezahlung nach Stufe 3 der Entgeltgruppe E 13 ange­
nommen. Dies entspricht Mehraufwendungen in Höhe von 
insgesamt etwa 478.781 Euro.

Nach § 7 Absatz 1 Satz 8 kann der Klimabeirat Maßnah­
men zur Zielerreichung vorschlagen, wenn der Senat gel­
tend macht, dass der vollständige Ausgleich einer Über­
schreitung nur durch Maßnahmen möglich ist, für die die 
Stadt keine Regelungskompetenz hat. Die Wahrnehmung 
dieser Aufgabe begründet beim Klimabeirat einen zusätz­
lichen Personalbedarf von einer halben Stelle. Dies ent­
spricht bei Stufe 2 der Entgeltgruppe E 14 Mehrkosten in 
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Höhe von etwa 32.193 Euro. Die Eruierung möglicher 
zusätzlicher Maßnahmen zur Nachsteuerung bei einer Ziel­
verfehlung erhöht voraussichtlich den Bedarf für die Ein­
holung externer Gutachten. Dafür wird eine Steigerung des 
Budgets des Klimabeirats für externe Gutachten um 30 Tsd. 
Euro veranschlagt.

Zusätzliche Kosten können zunächst durch eine eventu­
ell erforderliche Anpassung des Klimaplans nach § 36 
Absatz 6 entstehen. Diese Kosten sind jedoch begrenzt und 
werden langfristig durch Einsparungen ausgeglichen. Falls 
das Klimaschutzverbesserungsgesetz von der Bürgerschaft 
angenommen wird und im Jahr 2024 in Kraft tritt, müsste 
der Klimaplan bis 2026 angepasst werden und damit ledig­
lich ein Jahr früher als nach § 6 Absatz 3 HmbKliSchG 
ohnehin erforderlich. Durch das Vorziehen der Klima­
neutralität auf 2040 ist in Verbindung mit § 6 Absatz 3 
gegenüber der derzeitigen Gesetzeslage eine Fortschreibung 
des Klimaplans weniger erforderlich. Die Kosten durch das 
Vorziehen der Anpassung des Klimaplans werden durch 
den Wegfall einer Fortschreibung langfristig jedenfalls aus­
geglichen.

Insgesamt ergeben sich aus dem Klimaschutzverbesse­
rungsgesetz unmittelbar zusätzliche Kosten in Höhe von 
etwa 540.974 Euro und damit etwa 0,0028 % der geplanten 
Ausgaben im Hamburger Haushalt für das Jahr 2023. Die 
unmittelbaren Kosten des Klimaschutzverbesserungsgeset­
zes sind damit so begrenzt, dass sie durch viele verschiedene 
Umwidmungen im Haushalt gedeckt werden können. Das 
Erstellen einer Schätzbilanz ist in der zweiten Fortschrei­
bung des Hamburger Klimaplans zur Prüfung vorgesehen. 
Wird diese bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits erstellt, 
fallen durch das Klimaschutzverbesserungsgesetz insoweit 
keine Mehrkosten mehr an.

Darüber hinaus gehen mit der Gesetzesveränderung 
keine weiteren unmittelbaren Kosten für den Haushalt der 
Freien und Hansestadt Hamburg einher. Es werden keine 
konkreten ordnungsrechtlichen oder finanzwirksamen 
Maßnahmen in Kraft gesetzt. Das HmbKliSchG ist ein 
Rahmengesetz. Die Beschleunigung der Dekarbonisierung 
Hamburgs hat jedoch zwangsläufig mittelbare finanzielle 
Auswirkungen für die Stadt. Diese Kosten hängen von 
Wahl und Ausgestaltung der Klimaschutzmaßnahmen ab 
und können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert 
werden. Dies gilt ebenfalls für das Ziel der Sozialverträg­
lichkeit, das durch eine Vielzahl von Maßnahmen bzw. 
Ausgestaltung von Klimaschutzmaßnahmen erreicht wer­
den kann.

Der Bundesgesetzgeber hat für die Anschärfung der Kli­
maschutzziele mit dem KSG 2021 geschätzt, dass gegenüber 
dem Klimaschutzgesetz 2019 für die Treibhausgasminde­
rungspflichten zusätzliche rechnerische Gesamtkosten für 
die gesamte Volkswirtschaft für die Jahre 2023 bis 2035 von 
12.819 Millionen Euro entstehen. Die Schätzung gilt für das 
gesamte Bundesgebiet und für Klimaschutzziele, die weni­
ger scharf sind als die Klimaschutzziele des Klimaschutz­
verbesserungsgesetzes. Sie ist daher nur sehr begrenzt auf 
diese Gesetzesänderung übertragbar.

Unmittelbare Kosten für Bürgerinnen und Bürger oder 
Unternehmen entstehen nicht.

II

Besonderer Teil

Zu § 2 Absatz 4

Ein erhöhtes Tempo bei der Umsetzung von Klima­
schutzmaßnahmen wird mittelbar mit höheren Kosten für 
die Stadt und Bürgerinnen und Bürger einhergehen. Damit 

diese keine sozialen Härten verursachen, stärkt der Gesetz­
entwurf das Gebot der Sozialverträglichkeit für die Zieler­
reichung. Während vorher nur ein Berücksichtigungsgebot 
für die Sozialverträglichkeit galt, sind die Ziele nun zwin­
gend sozialverträglich zu erreichen. Die Änderung leistet 
einen wichtigen Beitrag dafür, dass bestimmte Bevölke­
rungsgruppen nicht unangemessen durch klimaschützende 
Maßnahmen belastet werden. Die sozialen Auswirkungen 
von Maßnahmen zu antizipieren und gegebenenfalls Aus­
nahme- oder Ausgleichsmechanismen zu schaffen, wird 
damit zum zentralen Bestandteil des Planungs- und des 
Umsetzungsprozesses.

Zu § 3 Nr. 30

Die Definition entspricht der Definition der Schätz­
bilanz im Rahmen der zweiten Fortschreibung des Ham­
burger Klimaplans. Es soll eine größtmögliche Vergleich­
barkeit zur Verursacherbilanz bestehen, weswegen das 
Berechnungsschema des Länderarbeitskreises Energiebi­
lanzen übernommen wird.

Zu § 4 Absatz 1

Die Änderung erhöht die Verbindlichkeit und Ambition 
der Hamburger Klimaschutzziele gegenüber der derzeiti­
gen Gesetzeslage. Darüber hinaus wird klargestellt, dass die 
Reduktion der Emissionen um 70 % bis 2030 ein Mindest­
ziel ist. Das Ziel, die CO2-Emissionen um 98 % zu reduzie­
ren, wird von 2045 auf spätestens 2040 vorgezogen.

Zu § 4 Absatz 2

§ 4 Absatz 2 hält fest, dass auch das Erreichen der 
Netto-CO2-Neutralität bis spätestens 2040 erfolgen soll.

Zu § 4 Absatz 3

Durch die Änderung des § 4 Absatz 3 werden zulässige 
Jahresemissionsgesamtmengen für die Jahre bis 2040 
begründet. Die Festlegung der konkreten CO2-Budgets 
erfolgt in Anlage 3. Im Klimaplan müssen nun jährliche 
Sektorziele vorgesehen werden. Um die Zielkomplementa­
rität zu gewährleisten, sollen die Sektorziele in ihrer Summe 
der Jahresemissionsgesamtmenge entsprechen.

Die Festlegung jährlicher Emissionsbudgets schafft 
einen klaren Rahmen für Bürgerinnen und Bürger und 
wirtschaftliche Akteure in Hamburg. Sie macht transpa­
rent, ob Hamburg hinsichtlich des Erreichens der eigenen 
Klimaschutzziele auf Kurs ist oder Nachbesserungsbedarf 
besteht.

Zu § 4 Absatz 4

Zurzeit veröffentlicht das Statistikamt Nord die Ham­
burger CO2-Verursacherbilanz zwischen fünfzehn und acht­
zehn Monaten nach Ablauf des Berichtsjahres. Durch den 
großen zeitlichen Abstand wird die Beurteilung der Wirk­
samkeit der Hamburger Klimaschutzmaßnahmen erschwert 
und ein zeitnahes Nachsteuern verhindert. Die Schätz­
bilanz schafft eine Datengrundlage, auf deren Basis die 
Hamburger Klimapolitik zielgerichtet und realitätsnah 
umgesetzt werden kann. Sie ist auch in der zweiten Fort­
schreibung des Hamburger Klimaplans zur Prüfung vorge­
sehen und wird nun im Gesetz festgeschrieben.

Zu § 4 Absatz 5

§ 4 Absatz 5 normiert eine Sofortprogrammpflicht, nach 
der der Senat eine Überschreitung der zulässigen Jahres­
emissionsgesamtmenge durch zusätzliche Maßnahmen 
ausgleichen muss. Zusammen mit § 6 Absatz 2 stärkt § 4 
Absatz 5 die Verbindlichkeit der Hamburger Klimaziele 
und fördert, dass wirksame Klimaschutzmaßnahmen auch 
im politischen Alltag umgesetzt werden.
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Voraussetzung für die Möglichkeit, die Jahresemissions­
gesamtmengen einzuhalten und die gesetzten Klimaziele zu 
erreichen, ist, dass auch auf europäischer und insbesondere 
auf bundesdeutscher Ebene die Dekarbonisierung prioritär 
verfolgt und zielkomplementäre Maßnahmen umgesetzt 
werden. Es sind deshalb Konstellationen möglich, in denen 
ein Ausgleich der Überschreitung rechtlich oder tatsächlich 
nicht durch Maßnahmen auf Landesebene hergestellt wer­
den kann, etwa wenn der Emissionsfaktor des Bundes­
strommixes erheblich langsamer sinkt als prognostiziert.

Die Einschätzung, ob ein Ausgleich der Budgetüber­
schreitung nur durch Maßnahmen erreichbar ist, für die die 
Freie und Hansestadt Hamburg nicht die notwendige Rege­
lungskompetenz hat, hängt von der Einordnung und Bewer­
tung zahlreicher rechtlicher und tatsächlicher Faktoren ab. 
Die Feststellung einer Ausnahme nach Satz 2 stellt deshalb 
immer eine Einschätzung des Senats dar. Sie kann auch 
gradueller Natur sein, wenn nur ein Teil des Ausgleichs der 
Überschreitung durch Maßnahmen auf Landesebene 
erreicht werden kann. Um dies transparent zu machen, legt 
der Senat sowohl das Sofortprogramm als auch eine Begrün­
dung einer Ausnahme nach Satz 2 innerhalb der Fünf- 
Monats-Frist der Öffentlichkeit vor.

Zu § 4 Absatz 6

Nach der derzeitigen Gesetzeslage fehlt Hamburg ein 
Gesamtbudget, das festlegt, wie viel CO2 bis zur Klimaneu­
tralität insgesamt noch ausgestoßen werden darf. Genau das 
ist jedoch entscheidend für die Hamburger Klimawirkung. 
Der neu eingefügte § 4 Absatz 6 stellt sicher, dass Hamburg 
das sich aus Anlage 3 ergebende Gesamtbudget an 
CO2-Emissionen bis 2040 nicht überschreitet. Er setzt einen 
Anreiz für die schnelle Umsetzung wirkungsvoller Klima­
schutzmaßnahmen, da die Unterschreitung des Budgets 
den Spielraum für die folgenden Jahre erhöht. Umgekehrt 
verringern sich durch Überschreitung die Emissionsbud­
gets in den Folgejahren. Die Anrechnung der Budgetüber­
schreitung auf die folgenden fünf Jahre dient der Abfede­
rung von stärkeren Zielverfehlungen, die durch außerge­
wöhnliche Krisen entstehen. Eine Anrechnung der Über­
schreitung nur auf das Folgejahr würde die Erreichbarkeit 
des Budgets in solchen Fällen disproportional erschweren. 
Kann die Überschreitung schneller kompensiert werden, 
wird durch den Anrechnungsmechanismus nach Satz 1 
auch die Budgetreduktion wieder korrigiert.

Zu § 4 Absatz 7

§ 4 Absatz 7 erweitert den Prüfungsauftrag für den Senat 
und den Klimabeirat auf die Zielerreichung nach den 
neuen Absätzen 1 bis 6. Die Prüfung der Notwendigkeit 
weiterer Ziele für den Zeitraum nach dem Jahr 2030 ent­
fällt, da die Jahresemissionsgesamtmengen bis zur Klima­
neutralität im Jahr 2040 in Anlage 3 festgelegt sind.

Zu § 6 Absatz 1

Die verbindlichen Sektorziele müssen § 4 Absatz 3 ent­
sprechend im Klimaplan jährlich aufgestellt werden.

Zu § 6 Absatz 2

Die Änderung passt die Überprüfung der Zielerreichung 
im Rahmen der Zwischenberichte an die Änderungen des 
§ 4 an. Dabei sollen die Wirkungen der neu eingeführten 
Sofortprogramme nach § 4 Absatz 5 berücksichtigt werden 
und die Überprüfung nicht nur eine Verfehlung der Jah­
resemissionsgesamtmenge, sondern auch der im Klimaplan 
enthaltenen verbindlichen Sektorziele in den Blick neh­
men. Letzteres ermöglicht es, Fehlentwicklungen in den 
Sektoren frühzeitig zu erkennen und in der Maßnahmen­
planung zu berücksichtigen. Die Ergänzung, dass der Senat 

zusätzliche Maßnahmen nicht nur entwickeln, sondern 
auch, soweit möglich, umsetzen soll, dient der Gesetzesklar­
heit. Eine entsprechende Verpflichtung ergibt sich bereits 
aus der Verbindlichkeit der Klimaziele.

Für die Erreichung der Klimaziele ist die Freie und 
Hansestadt Hamburg auf Umsetzung zahlreicher klima­
schützender Maßnahmen insbesondere auf Bundesebene 
angewiesen. Auf diese hat sie nur einen begrenzten Einfluss. 
Ebenso wie im Rahmen der Sofortprogrammpflicht nach § 4 
Absatz 5 kann die Aufforderung an den Senat, zusätzliche 
Maßnahmen umzusetzen, nur so weit gehen, wie die Ziel­
erreichung durch Maßnahmen sichergestellt werden kann, 
für die er die notwendige Regelungskompetenz hat. Des­
halb wird auf § 4 Absatz 5 Satz 3 verwiesen.

Zu § 6 Absatz 3

Mit dem Erreichen der Klimaneutralität nach § 4 Ab- 
satz 2 entfällt die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen und 
damit der Fortschreibung des Klimaplans.

Zu § 7 Absatz 1

§ 7 Absatz 1 Satz 8 bindet den Klimabeirat in Fällen ein, 
in denen der Senat eine ganze oder teilweise Ausnahme von 
der Sofortprogrammpflicht nach § 4 Absatz 5 Satz 2 geltend 
macht. Die Einschätzung des Senats wird regelmäßig auf 
Annahmen über die tatsächliche Möglichkeit und Wirk­
samkeit emissionsreduzierender Maßnahmen beruhen. 
Kann der Klimabeirat anders als der Senat wirksame und 
umsetzbare Maßnahmen für den weiteren Ausgleich der 
Budgetüberschreitung identifizieren, legt er diese dem 
Senat vor. Dies stärkt die wissenschaftliche Grundlage der 
Hamburger Klimaschutzpolitik.

Zu § 36 Absatz 6

Die Aufnahme jährlicher Sektorziele und das Vorziehen 
der Klimaneutralität von 2045 auf 2040 machen eine Anpas­
sung des Klimaplans erforderlich. Die dritte Fortschrei­
bung des Klimaplans nach § 6 Absatz 3 wird im Jahr 2027 
erfolgen. Falls die Bürgerschaft das Klimaschutzverbesse­
rungsgesetz im Jahr 2024 übernimmt, würde der Klimaplan 
erst drei Jahre später an die neuen gesetzlichen Anforderun­
gen grundlegend angepasst werden. Für diesen Fall formu­
liert § 36 Absatz 6 eine Abweichung vom Anpassungsturnus 
in § 6 Absatz 3. Durchläuft das Klimaschutzverbesserungs­
gesetz das gesamte Volksgesetzgebungsverfahren würde das 
Gesetz frühestens 2025 in Kraft treten. Eine Anpassung des 
Klimaplans mit der dritten Fortschreibung nach § 6 Absatz 
3 im Jahr 2027 wäre in diesem Fall ausreichend. Bis zur 
erfolgten Anpassung bleibt die zweite Fortschreibung des 
Klimaplans aus dem Jahr 2023 gültig, sodass die Maßnah­
menplanung in der Übergangszeit geregelt bleibt.

Anlage 2

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung 
eines Grundeinkommen-Modellversuchs 

im Land Hamburg
Begründung – A. Allgemeiner Teil

I.

Ziel des Gesetzes

Ziel dieses Gesetzes ist die Durchführung eines wissen­
schaftlichen Modellversuchs mit mehreren Varianten eines 
Modell-Grundeinkommens zur Erforschung der Wirkung, 
Akzeptanz und Umsetzbarkeit von Elementen eines bedin­
gungslosen Grundeinkommens bezogen auf die Bevölke­
rung des Landes Hamburg.

1343



Amtl. Anz. Nr. 56Freitag, den 18. Juli 2025

Die Teilnehmenden des Modellversuchs sollen durch 
das Modell-Grundeinkommen eine grundlegende finanzi­
elle Sicherheit und zugleich Gestaltungsfreiheit erhalten, 
indem ihnen im Unterschied zu bestehenden Sozialleistun­
gen das Existenzminimum unabhängig von der Erwerbs­
bereitschaft und persönlicher Lebensumstände bzw. -ent­
scheidungen sowie ohne stigmatisierendes Antrags- und 
Prüfverfahren garantiert wird.

Mit Hilfe wissenschaftlicher Erhebungen sollen insbe­
sondere das Verhalten, soziale Interaktionen, die Gesund­
heit und die Lebenszufriedenheit, die soziale und wirt­
schaftliche Situation sowie das bürgerschaftliche und sozi­
ale Engagement der Teilnehmenden auf der Basis des 
gewährten Modell-Grundeinkommens erforscht werden, 
um daraus Erkenntnisse für die mögliche flächendeckende 
und dauerhafte Einführung von Elementen eines bedin­
gungslosen Grundeinkommens abzuleiten.

II.

Problem und Lösung

Die Unterstützung eines bedingungslosen Grundein­
kommens (BGE) und ähnlicher Konzepte wird im öffent­
lichen Diskurs mit weitreichenden Erwartungen verbun­
den. Es soll dazu beitragen, Armut und soziale Notlagen zu 
beseitigen, den individuellen Freiheitsspielraum zu vergrö­
ßern sowie die Entwicklungschancen jedes Einzelnen und 
die soziale und kulturelle Situation im Gemeinwesen nach­
haltig zu verbessern. Insbesondere ökonomische Krisen 
(z. B. durch die Corona-Pandemie oder eine hohe Inflation) 
und einschneidende Veränderungen der persönlichen 
Lebensverhältnisse zeigen für Menschen in allen sozialen 
Schichten der Bevölkerung die Potenziale eines bedin­
gungslosen Grundeinkommen auf.

Nach gängigen Definitionen in Deutschland soll es

•	 die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe 
ermöglichen,

•	 einen individuellen Rechtsanspruch darstellen sowie

•	 ohne Bedürftigkeitsprüfung und

•	 ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegenleistungen 
garantiert werden;

Die Wirkung, Akzeptanz und Umsetzbarkeit von diesen 
Elementen eines bedingungslosen Grundeinkommens sind 
jedoch umstritten. Mit dem Gesetz wird die Möglichkeit 
der wissenschaftlichen Erforschung verschiedener grundle­
gender Fragen geschaffen, indem mehrere Varianten eines 
Modell-Grundeinkommens getestet werden. Zugleich wer­
den mit dem Gesetz die Rahmenbedingungen und die Aus­
gestaltung des Modellversuchs geregelt.

Eckpunkte des Modellversuchs

Im Modellversuch sollen bis zu 2000 Teilnehmenden in 
zusammenhängenden Hamburger Versuchsgebieten für 
36 Monate Varianten eines Modell-Grundeinkommens 
gewährt werden. Die Teilnehmenden und eine Kontroll­
gruppe nehmen dabei an wissenschaftlichen Erhebungen 
teil.

Das bedingungslose Grundeinkommen wird in Deutsch­
land in zwei grundlegenden Varianten diskutiert: Einer für 
alle bezugsberechtigten in gleicher Höhe ausbezahlten soge­
nannten „Sozialdividende“ einerseits sowie einer in Form 
einer sogenannten „negativen Einkommensteuer“, bei der 
das verfügbare Einkommen der berechtigten Personen mit 
berücksichtigt wird. Der vorliegende Gesetzentwurf model­
liert das Modell-Grundeinkommen hierbei aus der zweiten 
Variante, der negativen Einkommensteuer.

Dabei werden im Modellversuch insbesondere folgende 
Elemente verwirklicht, die auch Teil des Konzeptes eines 
bedingungslosen Grundeinkommens sind:

•	 Wegfall des Forderns (mit Ausnahme der Teilnahme an 
den Erhebungen);

•	 Wegfall der Zusammenfassung von Bedarfen mehrerer 
Personen in sog. „Bedarfsgemeinschaften“, statt dessen 
jeweils individuelle Betrachtung der Teilnehmenden am 
Modellversuch (weitgehend abgebildet);

•	 Wegfall der Notwendigkeit, bei einer passenden Sozial­
behörde bei Auftreten einer Bedürftigkeitssituation 
einen jeweils spezifischen Antrag zu stellen (teilweise 
abgebildet).

Im Einzelnen bilden die Varianten eines Modell-Grund­
einkommen die Elemente eines Bedingungslosen Grund­
einkommens in folgender Weise und in Teilen begrenzt ab:

Element: Ermöglichung der Existenzsicherung und gesellschaft­
lichen Teilhabe

Es wird ein Grundbedarf definiert, der mindestens dem 
für das jeweilige Jahr offiziell festgesetzten Existenzmini­
mum entspricht. Zudem sollen Zusatzbedarfe berücksich­
tigt werden. Darüber hinaus steht den Teilnehmenden die 
Beantragung von Wohngeld nach WoGG weiter offen.

Element: Individueller Rechtsanspruch

Der Grundbedarf wird im Modellversuch individuell in 
voller Höhe gerechnet, unabhängig von weiteren Haus­
haltsangehörigen bzw. sozialrechtlich definierten Bedarfs­
gemeinschaften. Ein Rechtsanspruch wird durch die Defi­
nition der Teilnahmeberechtigung im Versuchsgebiet nach­
gebildet.

Element: Ohne Bedürftigkeitsprüfung

Im Unterschied zu den meisten bestehenden Sozialleis­
tungen, muss zur Teilnahme am Modellversuch keine 
Bedürftigkeit vorliegen. Der Modellversuch steht unter­
schiedslos allen Personen offen, die am Stichtag ihren 
Hauptwohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in den für 
den Versuch ausgewählten Gebieten haben. Der Grundbe­
darf wird ihnen ohne stigmatisierendes Antrags- und Prü­
fungsverfahren gewährt. Die monatlichen Auszahlungsbe­
träge variieren jedoch und können auf Null fallen, weil ver­
änderte Einkommenssteuersätze simuliert und bei der Aus­
zahlung gegengerechnet werden. Daher findet eine Bedürf­
tigkeitsprüfung im Sinne einer einfachen Einkommensfest­
stellung je Monat statt. Sinkt im Verlauf des Modellversuchs 
das anzurechnende Einkommen eines Monats unter eine 
definierte Schwelle oder entfällt ganz, wird der Grundbe­
darf mit einer Auszahlung entsprechend anteilig oder voll­
ständig gedeckt, ohne dass eigenes Vermögen oder Einkom­
men anderer Haushaltsangehöriger berücksichtigt werden. 
Zudem werden im Modellversuch Zusatzbedarfe bedürftig­
keitsgeprüft gewährt. Für Wohnkosten über dem festgesetz­
ten Existenzminimum steht die separate Beantragung von 
bedarfsgeprüften Leistungen nach WoGG offen.

Element: Ohne Zwang zur Arbeit oder anderen Gegenleistungen

Ein zentraler Unterschied eines bedingungslosen 
Grundeinkommens zu den etablierten Sozialleistungen ist 
das Fehlen der Bedingungen, die beim staatlichen Bürger­
geld nach SGB II mit dem Begriff „Fördern und Fordern“ 
umschrieben werden. Das Merkmal des „Forderns“ bedeu­
tet dabei, dass

a)	 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte alle Möglichkeiten 
zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfebedürftig­
keit ausschöpfen müssen;

1344



Amtl. Anz. Nr. 56 Freitag, den 18. Juli 2025

b)	 Aktiv an allen Maßnahmen zu ihrer Eingliederung in 
Arbeit mitwirken müssen;

c)	 insbesondere einen Kooperationsplan abschließen müs­
sen;

d)	 im Rahmen der vorrangigen Selbsthilfe und Eigenver­
antwortung eigene Potenziale nutzen und Leistungen 
anderer Träger in Anspruch nehmen sollen.

e)	 in eigener Verantwortung alle Möglichkeiten zu nutzen 
haben, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und 
Kräften zu bestreiten

f)	 ihre Arbeitskraft zur Beschaffung des Lebensunterhalts 
für sich und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft 
lebenden Personen einsetzen müssen. (§ 2 SGB II)

Für Teilnehmende im Modellversuch wird keines dieser 
Merkmale als Bedingung für eine (weitere) Gewährung des 
Modell-Grundeinkommens angewendet. Es werden nur 
Gegenleistungen gefordert, die mit der Teilnahme am 
Modellversuch als solche begründet sind, wie die Teilnahme 
an der wissenschaftlichen Erhebung und die Erteilung der 
benötigten Informationen. Weitere Gegenleistungen sind 
nicht vorgesehen.

Insgesamt führt das Forschungsdesign nicht in erster 
Linie dazu, den Teilnehmenden am Modellversuch ein grö­
ßeres Einkommen zur Verfügung zu stellen als sie außer­
halb des Modellversuchs verfügbar hätten. Der Modellver­
such misst also die Wirkung eines Modell-Grundeinkom­
mens, bei dem die Sicherung des Existenzminimums indi­
vidueller, ohne Zwang zur Arbeit, bürokratieärmer sowie 
stigmatisierungsfreier stattfindet als im status quo.

Forschungsinteresse

Mit den o.g. Elementen des Modell-Versuchs können 
beispielsweise folgende Forschungsinteressen adressiert 
werden:

•	 Welchen Einfluss hat die Reduzierung der Bedürftig­
keitsprüfung auf eine einfache Einkommensfeststellung 
bei Gewährung des allgemeinen Existenzminimum auf 
die materielle, mentale und psychosoziale Lebenssitua­
tion der Teilnehmenden?

•	 Inwiefern bringt der Wegfall von Elementen des „For­
derns“ eine von den Wirkungen etablierter Sozialleis­
tungen abweichende Wirkung mit sich, insbesondere im 
Hinblick auf (Weiter-)Bildung, Erwerbstätigkeit und 
unentgeltliche Care-Arbeit.

•	 Welche Effekte hat die Gewährung von Modell-Grund­
einkommen für einen Großteil der Bewohnerinnen und 
Bewohner eines Quartiers auf die dortigen nachbar­
schaftlichen Aktivitäten.

•	 Wie ändert sich das Zusammenleben in Mehrperso­
nen-Haushalten, in denen alle Personen am Modellver­
such teilnehmen und somit eine jeweils individuell 
eigenständige finanzielle Sicherheit haben?

•	 Wie entwickelt sich die Akzeptanz gegenüber den im 
Modell-Grundeinkommen modellierten Elementen 
eines Bedingungslosen Grundeinkommens durch die 
eigene Teilnahme im Modellversuch im Vergleich zu 
nicht teilnehmenden Personen?

•	 In welchem Maße zeigen die Verhaltensänderungen der 
Teilnehmenden im Modellversuch fiskalische Mehrkos­
ten auf, die bei der Einführung von Elementen eines 
Bedingungslosen Grundeinkommens zu kalkulieren 
wären.

•	 Welche Vor- und Nachteile zeigen die Verwaltungsver­
fahren zur Bestimmung der Grund- und Zusatzbedarfe 
sowie zur Berechnung und Überweisung der Auszah­

lungsbeträge der Modell-Grundeinkommen im Hin­
blick auf die Umsetzbarkeit von Elementen eines Bedin­
gungslosen Grundeinkommens?

•	 Welchen praktischen Herausforderungen begegnen Teil­
nehmende und Verwaltung an den rechtlichen und pro­
zessualen Schnittstellen des Übergangs zwischen beste­
henden Sozialleistungen und Modell-Grundeinkom­
mens und was kann daraus für die mögliche Einführung 
von Elementen eines Bedingungslosen Grundeinkom­
mens abgeleitet werden?

•	 Welche Unterschiede zeigen sich bei den gewonnenen 
Erkenntnissen zwischen den verschiedenen zu testen­
den Varianten von Modell-Grundeinkommen?

Bildung der Stichprobe

Die Zahl der Teilnehmenden am Modellversuch laut 
diesem Gesetzentwurf ist so groß gewählt, dass zu erwarten 
ist, dass die gemessenen Effekte robust nachweisbar sind, 
d. h. dass statistisch signifikant nachzuweisen ist, dass es 
sich bei den gemessenen Effekten um Wirkungen des 
Modell-Grundeinkommens handelt und nicht um Zufall­
seffekte.

Dabei sind statistisch signifikante Effekte naturgemäß 
bezogen auf die gesamte Stichprobe einfacher nachweisbar 
als für kleinere Teilgruppen, z. B. nur Teilnehmende eines 
bestimmten Geschlechts, eines bestimmten Erwerbsstatus 
oder bestimmte Altersgruppen.

Die Stichprobe wird durch das Auswahlverfahren dabei 
so gebildet, dass sie möglichst repräsentativ für die Bevölke­
rung Hamburgs (sog. Grundgesamtheit) ist. Dies wird 
erreicht, indem zu Beginn eine Auswahl unter den statisti­
schen Gebieten Hamburgs getroffen wird, deren Einwoh­
nendenstruktur möglichst gut durchmischt ist. Je nachdem, 
welche Personen sich dann zur Teilnahme am Modellver­
such bereiterklären, kann die Rekrutierung in weiteren, 
möglichst angrenzenden statistischen Gebieten so fortge­
führt werden, dass alle Bevölkerungsgruppen nach 
Abschluss der Rekrutierung im Modellversuch möglichst 
gleichmäßig vertreten sind.

Bevölkerungsgruppen, die durch die Teilnahme am 
Modellversuch der Voraussicht nach rein monetär wenig 
oder gar nicht profitieren, ist die Bedeutung einer Teil­
nahme am Modellversuch dabei besonders zu vermitteln. 
Neben der allgemeinen Unterstützung des wissenschaftli­
chen Erkenntnisstrebens und einer unabhängig von der 
persönlichen Situation gewährten Aufwandsentschädigung 
für die Teilnahme an den Befragungen erhalten alle Teilneh­
menden für die Dauer des Modellversuchs auch eine Absi­
cherung für evtl. im Laufe des Modellversuchs durch per­
sönliche Veränderungen neu auftretende Bedarfslagen. So 
ist es denkbar, dass eine Person zu Beginn des Modellver­
suchs von der Teilnahme erst einmal nicht finanziell profi­
tiert, dann aber im Verlauf des Modellversuchs durch eine 
persönliche Veränderung in eine Bedarfslage eintritt, bei 
der sie einen monatlichen Auszahlungsbetrag erhält.

Der Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes erfordert, 
dass auch Gruppen, für die für sich genommen mit quanti­
tativen Methoden kein signifikantes Ergebnis erwartet 
wird, im Modellversuch mitberücksichtigt werden. Ein 
Ausschluss bestimmter Bevölkerungsgruppen, wie z. B. 
wohnungsloser Personen, verbietet sich daher schon aus 
ethischen Gesichtspunkten. Die quantitativ messbaren 
Effekte in diesen Personengruppen fließen zum einen wie 
bei allen Versuchsteilnehmenden in die generelle Auswer­
tung der Effekte in der Stichprobe mit ein. Besteht ein 
Interesse an spezifischen Effekten in einer solchen relativ 
kleinen Personengruppe, z. B. der Frage, wie sich die 
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Lebens- und Wohnsituation wohnungsloser Personen bei 
der Teilnahme am Modellversuch ändert, so lassen sich 
diese Effekte mit qualitativen Methoden, z. B. qualitativen 
Tiefeninterviews, erfassen. Zudem besteht die Möglichkeit, 
dass selbst bei einer sehr kleinen Gruppe von wenigen Teil­
nehmenden ein starker Effekt messbar ist, der dann trotz 
der geringen Personenzahl innerhalb dieser Gruppe statis­
tisch signifikant nachweisbar ist.

Zur statistischen Power trägt auch die Größe der Kon­
trollgruppe bei. Hierbei entstehen vergleichsweise wenig 
Kosten, da in der Kontrollgruppe keine Auszahlungen statt­
finden und nur eine Aufwandsentschädigung für die Teil­
nahme an den Befragungen anfällt. Dabei ist auch eine aus­
reichende Absprungquote zu berücksichtigen.

Es wird davon ausgegangen, dass Familien, die gemein­
sam innerhalb des Versuchsgebiets wohnen und bei denen 
damit auch alle Mitglieder zur Teilnahme am Modellver­
such aufgefordert werden, im Regelfall als Ganzes teilneh­
men. Ein wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn ist jedoch 
auch möglich, wenn nur ein Teil der Familie am Modellver­
such teilnimmt. Ein Ausschluss von Personen, bei denen 
sich Familienangehörige des gleichen Haushalts weigern, 
am Modellversuch teilzunehmen, ist auch aus ethischen 
Gesichtspunkten und dem Gleichheitsgrundsatz des 
Grundgesetzes nicht angebracht.

Diskussion des Forschungsansatzes

Im Unterschied zu einem bedingungslosen Grund­
einkommen bzw. zu gängigen Konzepten davon fehlen den 
Modell-Grundeinkommen im Modellversuch insbesondere 
diese Elemente:
•	 lebenslange Gewährung „von der Wiege bis zur Bahre“;
•	 flächendeckende Einführung in der gesamten Volkswirt­

schaft;
•	 Umfassende Anpassung des Steuersystems mit mög­

lichen Steuermehrbelastungen;
•	 Auszahlung als Sozialdividende, also ohne Einkom­

mensanrechnung.
Somit entspricht der Modellversuch einer in der For­

schung üblichen Laborsituation, bei der nicht alle Rahmen­
bedingungen vollständig bzw. realistisch nachgebildet wer­
den können. Insbesondere sind gesamtwirtschaftliche 
Bedingungen und Effekte nicht unmittelbar anwendbar 
bzw. messbar.

Mit der Einkommensanrechnung bildet der Modellver­
such ein Grundeinkommen in Form einer negativen Ein­
kommenssteuer ab, die bis zu einer bestimmten Einkom­
menshöhe zu einer ausgezahlten Einkommenssteuergut­
schrift führt. Auch Leistungen nach SGB III (ALG I) und 
Kindergeld bzw. Kindergrundsicherung werden nicht 
ersetzt, sondern ebenfalls als Einkommen angerechnet. 
Dadurch wird der Anspruch der meisten Grundeinkom­
mens-Konzepte, alle Leistungen des Existenzminimums in 
einer Auszahlung aus einer Hand zu bündeln, im Modell­
versuch nicht (vollständig) realisiert. Andererseits sollen 
wesentliche Zusatzbedarfe im Modellversuch gewährt wer­
den, um die parallel erforderliche Inanspruchnahme von 
Sozialleistungen zu minimieren. Die dafür vorgesehene 
Bedürftigkeitsprüfung widerspricht nicht dem Ansatz des 
bedingungslosen Grundeinkommens, das zusätzliche 
bedarfsgeprüfte Leistungen oberhalb des Existenzmini­
mums ohnehin nicht ausschließt und in mehreren Konzep­
ten sogar ausdrücklich berücksichtigt.

Teilnehmende erhalten für Monate mit ausreichend 
eigenem Einkommen keine Auszahlung. Jedoch werden 
auch diese Personen in ihren Lebens- und Alltagsentschei­

dungen davon beeinflusst, dass bei freiwilligem oder unfrei­
willigem Verlust der eigenen Einkommensquelle ein 
Grundeinkommen ausgezahlt wird, das nicht an sozial­
rechtliche Bedürftigkeit oder Bedingung einer Gegenleis­
tung geknüpft ist. Diese Personen müssen daher Teil des 
Modellversuchs sein, und ihnen bietet sich auch eine ent­
sprechende Motivation, weil diese Form der finanziellen 
Sicherheit und Freiheit für sie eine grundlegend neue Aus­
gangssituation ist.

Selbst wenn im Modellversuch für bestimmte Einkom­
mensgruppen keine Effekte erwartet bzw. sichtbar werden, 
sollten sie nicht strukturell von vornherein aus dem Modell­
versuch ausgeschlossen werden. Auch die Erkenntnis, dass 
sich nichts ändert, kann ein Ergebnis von Forschung sein.

Der Modellversuch bildet nicht ab, dass Personen ggf. 
bei Einführung eines Grundeinkommens je nach Modell 
eine höhere steuerliche Nettobelastung gegenüber der aktu­
ellen Steuersituation haben könnten. Es ist auch nicht per 
se vorauszusetzen, dass die Einführung eines BGE in der 
gesamten Volkswirtschaft überhaupt negative Folgen für 
die beteiligten Individuen hätte. So ist es denkbar, ein 
BGE-Modell zu entwerfen, bei dem alle Beteiligten grund­
sätzlich die gleichen finanziellen Mittel zur Verfügung 
haben wie im heute etablierten System, dem die Kontroll­
gruppe zugeordnet bleibt. Bei einer solchen Modellierung 
eines BGE als negative Einkommenssteuer bleibt der zen­
trale Unterschied der Wegfall des Prinzips der Gegenleis­
tung und der individuelle Anspruch. Fiskalische Mehrkos­
ten gegenüber dem status quo würden dann nur entstehen, 
wenn das Einkommenssteuer-Volumen aufgrund zurück­
gehender Erwerbstätigkeit sinkt. Weitere Mehrkosten 
entstünden durch eine Anhebung des Grundbedarfs um 
den Faktor 1,05 sowie die Nicht-Berücksichtigung soge­
nannter „Bedarfsgemeinschaften“, die die Modellierung des 
Modell-Grundeinkommens vom status quo (Kontroll­
gruppe) unterscheidet.

Die Erforschung dieser möglichen fiskalischen Mehr­
kosten bei einer flächendeckenden und dauerhaften Ein­
führung von Elementen eines BGE ist eines der For­
schungsinteressen des vorliegenden Vorhabens. Gerade 
auch die parallele Modellierung und Testung unterschiedli­
cher Konstruktionen des Modell-Grundeinkommens soll 
hier Hinweise liefern, wie ein Grundeinkommen gestaltet 
werden müsste, um möglichst budgeteffizient umgesetzt zu 
werden. Auf Grundlage der im Modellversuch gewonnenen 
Erkenntnisse können dann beispielsweise mit Hilfe von 
Mikrosimulationen die fiskalischen Wirkungen verschiede­
ner Konstruktionen eines Grundeinkommens zusammen 
mit möglichen Vorschlägen zur Gegenfinanzierung der 
gesellschaftlichen Mehrkosten berechnet werden.

Es ist keinesfalls zwingend, diese Mehrkosten durch 
eine erhöhte Einkommenssteuer direkt auf die Individuen 
umzulegen. Stattdessen sind hier vielfältige Finanzierungs­
ansätze denkbar. Würden die Mehrkosten durch eine Ver­
mögenssteuer auf die Vermögen der reichsten 1 % der Bevöl­
kerung ausgeglichen, so beträfe das statistisch gesehen 20 
der 2.000 Versuchsteilnehmenden. Um die Änderungen im 
Verhalten dieser Personen bei der Wiedereinführung einer 
Vermögenssteuer wissenschaftlich zu fassen, bedarf es ande­
rer, ergänzender methodischer Ansätze. Dasselbe gilt für die 
Erforschung von Wirkungen einer CO2-Steuer, veränderter 
Erbschafts- und Schenkungssteuerregelungen oder der 
Abschaffung klimaschädlicher Subventionen. Hierzu kön­
nen weitere, auch international durchgeführte Studien 
sowie die genannten Mikrosimulationen weiteren Auf­
schluss geben.
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Wenn durch den Modellversuch besser eingrenzbar ist, 
ob und wenn ja, welche Mehrkosten durch verschiedene 
Varianten des Modell-Grundeinkommens entstehen, kön­
nen Finanzierungsvorschläge abgewogen werden und deren 
Folgewirkungen und Rückkopplungen auf die Beziehenden 
des Modell-Grundeinkommens unter Zuhilfenahme von 
Simulationsmodellen und in anderen Forschungsvorhaben 
gewonnenen Erkenntnissen abgeschätzt werden.

Natürlich besteht in jeder wissenschaftlichen Forschung 
immer das Risiko, dass der Erkenntnisgewinn hinter den 
Erwartungen zurückbleibt oder gar ganz ausbleibt. Die aus 
der Zivilgesellschaft gegründete Initiative „Expedition 
Grundeinkommen“, die den in diesem Gesetzentwurf fest­
gelegten Forschungsrahmen mitentwickelt hat, steht seit 
der Gründung mit dem DIW Berlin im Austausch zu den 
Möglichkeiten einer effektiven wie effizienten Form der 
wissenschaftlichen Begleitforschung im Fall einer positiven 
politischen Entscheidung, ein solches Feldexperiment 
durchzuführen und wissenschaftlich zu evaluieren.

Prof. Jürgen Schupp, Wissenschaftler und Senior Rese­
arch Fellow in der forschungs-basierten Infrastrukturein­
richtung Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) am DIW Ber­
lin, äußert sich in einer Stellungnahme zum vorgelegten 
Gesetzentwurf:

„Die im Gesetzentwurf genannte Stichprobengröße 
einer Maßnahme(n)gruppe in Höhe von 2.000 Personen 
würde demnach sicherstellen, dass die (möglichen) Wir­
kungseffekte der Modell-Grundeinkommen hinsichtlich 
mehrerer sozio-demographischer Merkmale statistisch 
abgesichert werden können und die Studienergebnisse auch 
international als bedeutsames Experiment zum Grund­
einkommen wahrgenommen und eingeordnet würden.

Der im Gesetzentwurf skizzierte methodische Ansatz, 
regional geklumpte Stichproben zu wählen, ist grundsätz­
lich möglich und folgt dabei einem Stichprobendesign wie 
es auch beim jährlichen Mikrozensus gewählt wird. Hierzu 
ist anzumerken, dass durch Klumpungen einer Stichprobe 
einerseits zusätzliche reizvolle inhaltliche Fragestellungen 
adressiert werden können, aber andererseits hiermit auch 
Einschränkungen der statistischen power verbunden sind. 
Bei der festzulegenden Gesamtgröße der Untersuchungs­
stichprobe ist zu beachten, dass sowohl bei Berechnungen 
der „statistischen power“ als auch bei der Kostenberech­
nung nicht alleine die Gruppe der durch Zahlungen eines 
BGE betroffenen Personen berücksichtigt werden darf, son­
dern auch die entsprechende Vergleichsgruppe von Rele­
vanz ist und vor allem für eine wissenschaftliche Evaluie­
rung der Wirkungen eine zentrale Bedeutung hat.

Eine parallele Testung mehrerer Varianten und die 
Ermittlung unterschiedlicher Wirkungsgrade (Elastizitä­
ten) ist grundsätzlich zu begrüßen und folgt damit ebenfalls 
internationalen Vorgängerstudien. Jedoch ist auch an dieser 
Stelle darauf hinzuweisen, dass der Kostenrahmen hier 
Begrenzungen erforderlich machen wird.

Vor diesem Hintergrund steht das DIW Berlin einem 
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf durch das Land Ham­
burg beauftragtem sowie finanzierten Feldversuch aus wis­
senschaftlicher Sicht insgesamt grundsätzlich sehr positiv 
gegenüber.“

(zit. aus der Stellungnahme von Jürgen Schupp, DIW 
Berlin, v. 2.6.2024: https://www.grundeinkommen-ham 
burg.de/wp-content/uploads/2024/06/Stellungnahme_
JSCHUPP_DIW_Berlin_2024_06_02-Hamburg.pdf )

Fazit

Mit dem skizzierten Modellversuch trägt das Gesetz mit 
den erwarteten Erkenntnissen zu der Entscheidung der 
Frage bei, ob und wie aufgrund der Erfahrungen und 
Erkenntnisse eine flächendeckende, dauerhafte Einführung 
eines Grundeinkommens umgesetzt werden kann. In der 
öffentlichen Diskussion werden verschiedene Vorschläge 
zur Ausgestaltung von Grundeinkommenskonzepten auf 
der Basis der Idee eines bedingungslosen Grundeinkom­
mens vorgebracht. Diese unterscheiden sich untereinander 
teils erheblich und erschweren die Diskussion über die 
Einführung, da nicht nur entschieden werden muss, ob ein 
Grundeinkommen eingeführt werden soll, sondern auch in 
welcher Form.

Um eine differenzierte Entscheidungsgrundlage zu 
schaffen, fordert das Gesetz daher, verschiedene Varianten 
von Modell-Grundeinkommen parallel zu erproben. So 
können detaillierte Erkenntnisse darüber gewonnen wer­
den, welche Varianten des Modell-Grundeinkommens wel­
che Effekte haben.

III.

Alternativen

Bestehende internationale Studien liefern keine aus­
reichenden Erkenntnisse. Sie beantworten die Frage nach 
Wirkung, Akzeptanz und Umsetzbarkeit verschiedener 
Varianten von Grundeinkommenskonzepten bezogen auf 
die Bevölkerung des Landes Hamburg nur begrenzt, da sie 
entweder in einem nicht vergleichbaren gesellschaftlichen 
Kontext durchgeführt wurden, nur erwerbslose Personen 
an der Studie teilnehmen durften und/oder die Zahl der 
Teilnehmenden sehr gering und damit nicht statistisch aus­
sagekräftig war.

Alternativ wäre es möglich, Befragungen durchzufüh­
ren, bei denen Betroffene die möglichen Veränderungen 
selbst einschätzen. Diese Untersuchungen sind jedoch in 
ihrer Aussagekraft stark begrenzt, da Selbsteinschätzungen 
kein belastbarer Indikator für tatsächliche Veränderungen 
in realen Lebensverhältnissen sind.

Statt eines Modellversuchs könnten Mikrosimulationen 
durchgeführt werden. Diese sind jedoch in ihrer Aussage­
kraft ebenfalls begrenzt, da hier nicht die tatsächliche Wir­
kung, Akzeptanz und Umsetzbarkeit in realen Lebensver­
hältnissen und die daraus resultierenden veränderten Spiel­
räume und Entscheidungen untersucht werden, sondern 
eine computergestützte Simulation dieser Entscheidungen 
durchgeführt wird. Die genannten Alternativen können 
daher die Durchführung eines Modellversuchs in Hamburg 
nicht ersetzen.

Gerade für komplexe Politik-Vorschläge wie das BGE 
können in einem einzelnen Experiment bzw. einem einzel­
nen Forschungsvorhaben niemals alle komplexen Folgewir­
kungen gleichzeitig erforscht werden. Vielmehr bauen ver­
schiedene Forschungsvorhaben hier aufeinander auf. 
Genauso, wie in der konkreten Ausgestaltung und Durch­
führung des vorgeschlagenen Modellversuchs Erkenntnisse 
aus vorangegangenen Studien einfließen werden, so werden 
die Ergebnisse des hier vorgeschlagenen Vorhabens auch 
Erkenntnisbausteine liefern, die in weitere Forschungsvor­
haben einfließen können.

IV.

Zulässigkeit/Gesetzgebungskompetenz

Im Falle des im Jahr 2020 beantragten Volksbegehrens 
„Hamburg soll Grundeinkommen testen!“ hat das Hambur­
gische Verfassungsgericht die Zulässigkeit und Gesetz­
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gebungskompetenz eines zum vorliegenden Entwurf in 
wesentlichen Merkmalen inhaltsgleichen Gesetzesentwurfs 
geprüft (vgl. HVerfG 12/20). Mit Urteil vom 12.07.2023 hat 
das Gericht die Gesetzgebungskompetenz für das Land 
Hamburg bestätigt und zugleich das beantragte Volksbe­
gehren für unzulässig erklärt, weil die Abstimmungswahr­
heit und -klarheit aufgrund von Lücken und Widersprü­
chen im Gesetzentwurf nicht erfüllt sei. (s. veröffentlichte 
Leitsätze: https://www.hamburgisches-verfassungsgericht.
de/entscheidungen/hverfg-12-2020 ; Abruf am 10.09.2023):

Die Maßstäbe der Leitsätze werden durch den vorlie­
genden Gesetzentwurf erfüllt. Er zielt in seiner konkreten 
Ausgestaltung darauf ab, die Existenz der Teilnehmenden 
zu sichern, ihnen gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen 
und eine (potenzielle) Bedürftigkeit der am Modellversuch 
Teilnehmenden zu verhindern. Es handelt sich um einen 
zeitlich und auf das Gebiet eines Landes begrenzten Modell­
versuch auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge, bei dem 
die entsprechende Regelung die nach Bundesrecht beste­
henden Sozialleistungen nicht ersetzen, sondern neben sie 
treten würde.

Die bemängelten Lücken und Widersprüche werden mit 
Hilfe folgender Regelungen behoben:

1.	 Es ist ein Modellversuch mit Varianten eines 
Modell-Grundeinkommens vorgesehen, die ein bedin­
gungsloses Grundeinkommen nicht vollständig abbil­
den sollen, sondern lediglich Elemente davon. Insbeson­
dere wird nicht der Eindruck erweckt, dass im Modell­
versuch trotz vorgenommener Anrechnungen vorhande­
ner Einkommen ein Grundeinkommen ohne Bedürftig­
keitsprüfung ausgezahlt werde. Vielmehr wird die 
Anrechnung von Einkommen vor einer Auszahlung 
mehrfach deutlich benannt. Dazu wird zwischen Grund­
bedarf, Zusatzbedarf und Auszahlungsbetrag unter­
schieden und dabei offengelegt, dass der Auszahlungsbe­
trag geringer ausfallen kann als der Grundbedarf zzgl. 
möglicher individueller Zusatzbedarfe. Es wird auch 
klargestellt, dass die Berechnung des Bedarfs aufgrund 
individueller Lebenslagen zu unterschiedlichen Bedarfs­
höhen führen kann.

2.	 Der Forschungsansatz und der mögliche Erkenntnis­
gewinn sowie seine Begrenzungen werden in vorstehen­
dem Abschnitt A.II der Begründung differenziert erläu­
tert.

3.	 Die Mindesthöhe des Grundbedarfs wird aus den Maß­
stäben des Bürgergeldes für ein Existenzminimum für 
das jeweilige Jahr abgeleitet und stellt damit sicher, dass 
das im Gesetzentwurf definierte Existenzminimum 
unabhängig vom konkreten Jahr der Umsetzung des 
Modellversuchs nachvollziehbar gesichert ist.

4.	 Der Berücksichtigung von wesentlichen Mehrbedarfen 
wird bereits im Gesetzentwurf geregelt.

5.	 Wesentliche Schnittstellen zu anderen Regelungsberei­
chen werden nachvollziehbar benannt und geregelt: 
Dies betrifft die steuerrechtliche Betrachtung, die Defi­
nition und Feststellung des anrechenbaren Einkom­
mens, die Konsequenzen im Vergleich zum Bezug von 
Bürgergeld oder anderen Sozialleistungen, die Konse­
quenzen für die Absicherung in der Kranken- und Pfle­
geversicherung, die Anrechnung in der Rentenversiche­
rung sowie Angaben zu Kindergeld bzw. Kindergrund­
sicherung und Pfändbarkeit.

6.	 Die Rechte der Teilnehmenden werden bestimmt durch 
Beratungsangebote, für die die Verwaltung verantwort­
lich ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Teilneh­
menden die individuellen Folgen ihrer Teilnahme am 
Modellversuch bestmöglich verstehen.

7.	 Zur Abschätzung der Auskömmlichkeit der Mittel sind 
in Abschnitt V. Modellrechnungen vorgenommen wor­
den. Hierdurch wird gezeigt, dass der Modellversuch 
mit den verfügbaren Mitteln innerhalb des im Gesetz 
festgelegten Kostenrahmens durchführbar ist und ent­
sprechend ein wissenschaftlicher Erkenntnisgewinn zu 
erwarten ist.
Damit werden wesentliche, im Falle des Gesetzentwurfs 

aus dem Jahr 2020 bemängelte Widersprüchlichkeiten und 
Lücken vermieden. Somit können Stimmberechtigte den 
Umfang der Erkenntnisgewinnung sowie die wesentlichen 
Vor- und Nachteile des Modellversuchs einschätzen und 
eine nachvollziehbare Entscheidung treffen, ob sie dem 
Gesetzesvorschlag in Volksbegehren und Volksentscheid 
zustimmen wollen.

V.
Kosten und Verwaltungsaufwand

Durch das Erprobungsgesetz entstehen Kosten und Ver­
waltungsaufwand. Es entstehen insbesondere Kosten und 
Aufwand für:
1.	 die Planung der Umsetzung des Gesetzentwurfs und die 

Auswahl des Forschungspartners (ggf. durch Einbin­
dung eines Projektträgers)

2.	 die Erstellung des Forschungskonzepts sowie die wis­
senschaftliche Begleitung des Modellversuchs, unter 
anderem folgende Punkte umfassend:
a)	 die Festlegung der Ausgestaltung des Modellver­

suchs
b)	 die Schätzung der Gesamtkosten des Modellversuchs
c)	 die Durchführung der Befragungen
d)	 die wissenschaftliche Auswertung und deren Ver­

öffentlichung
3.	 die Auswahl und die Rekrutierung der Teilnehmenden 

am Modellversuch
4.	 die Bereitstellung des Informations- und Beratungs­

angebots
5.	 die Durchführung des Zahlungsverkehrs
6.	 die im Rahmen des Modellversuchs geleisteten Geld­

zahlungen und Aufwandsentschädigungen für die Teil­
nahme an den Erhebungen

7.	 ggf. Anteile an den Gemeinkosten des Forschungs­
partners
Die zu erwartenden haushaltswirksamen Gesamtkosten 

hängen maßgeblich vom Inhalt des nach dem Inkrafttreten 
des Gesetzes auf dem Verordnungsweg festgelegten For­
schungskonzepts ab, insbesondere von der Modellierung 
der Varianten des Modell-Grundeinkommens.

Die Gesamtkosten für die Auszahlungen an die Teilneh­
menden der Versuchsgruppen im Modellversuch variieren 
je nach Höhe des Grundbedarfs und der vorgesehenen 
Anrechnungen von Einkommen. Diese Kosten können 
unter Zuhilfenahme der Ergebnisse von bereits in anderen 
Ländern durchgeführten Modellversuchen zum Grundein­
kommen sowie durch im Vorfeld des Modellversuchs 
durchgeführte Modellrechnungen, Mikrosimulationen 
und/oder Befragungen abgeschätzt werden.

Die maximalen Gesamtkosten werden in diesem Gesetz 
begrenzt durch den Anteil von 0,227 % am Gesamthaushalt 
der Freien und Hansestadt Hamburg eines Bezugsjahres. 
Der Wert setzt sich aus den Anteilen aller durch den 
Modellversuch betroffenen Haushaltsjahre zusammen, die 
lt. Urteil des Hamb. Verfassungsgerichts v. 12.07.2023 nicht 
beanstandet wurden (Jahreskosten bis zu 0,074 % des jewei­
ligen Gesamthaushalts), dabei jedoch als Summe ins Ver­
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hältnis gesetzt zu einem gemeinsamen Bezugsjahr. Bei dem 
angenommenen Bezugsjahr 2026 mit einem gemäß mittel­
fristiger Finanzplanung geplanten Gesamthaushalt von 
20,24 Milliarden Euro entspräche der genannte Anteil der 
Summe von rund 45,9 Mio Euro (vgl. https://www.ham 
burg.de/contentblob/16405192/ba5964c354f0d3711de 
d70b16122f91d/data/finanzbericht-2023-2024.pdf).  
Dieser Betrag soll nominal auf jeden Fall zur Verfügung 
stehen. Wächst der Gesamthaushalt, wächst die Kosten­
grenze entsprechend des prozentualen Anteils mit. Sie ver­
teilen sich auf insgesamt bis zu 10 Haushaltsjahre. Der 
Hauptteil der Kosten fällt dabei in den Jahren drei bis fünf 
nach Inkrafttreten des Gesetzes an, in dem der Modellver­
such durchgeführt werden soll.

Da die monatlichen Kosten für die Geldzahlungen von 
der Lebens- und Erwerbssituation der Teilnehmenden 
abhängt und sich diese während des Modellversuchs stärker 
ändern können, als im Vorfeld abgeschätzt, könnte u. U. 
eine Abweichung von den erwarteten Kosten eintreten.

Im Fall einer Erhöhung der Kosten hat die zuständige 
Verwaltung die Dauer des Modellversuchs entsprechend zu 
kürzen, so dass die Kostengrenze gewahrt bleibt.

Die folgende Modellrechnung schätzt die Kosten für 
eine mögliche Variante des Modell-Grundeinkommens ab. 
Dabei basiert die Berechnung auf Daten aus dem Erstergeb­
nis des Mikrozensus 2022 zur Verteilung der Nettoeinkom­
men und weiteren Strukturdaten für das Land Hamburg. 
Die angenommene Anrechnung stellt keine Modellierung 
eines Modell-Grundeinkommens dar, sondern ist eine ver­
einfachte Betrachtung einer möglichen, plausiblen durch­
schnittlichen Kostenstruktur für die Geldzahlungen im 
Rahmen des Modellversuchs. Zur Modellierung des im 
Gesetzentwurf ausdifferenzierten Begriffs des anzurechnen­
den Einkommens greift die Berechnung für Erwerbstätige 
auf die Angaben des Nettoeinkommens im Mikrozensus 

zurück, das eine untere Annäherung an das anzurechnende 
Einkommen darstellt. Die Berechnung überschätzt daher 
die Kosten mit höherer Wahrscheinlichkeit, als dass sie sie 
unterschätzt.

Die Modellrechnung errechnet die Kosten für eine 
repräsentative Gruppe von Einwohnenden des Landes 
Hamburg und differenziert dabei nach Altersstufen. Für 
Personen im Mikrozensus ohne eigenes Erwerbseinkom­
men wird angenommen, dass sie über keinerlei Einkommen 
verfügen. Lediglich das gewährte Kindergeld (später ggf. 
als höhere Kindergrundsicherung) sowie die durchschnitt­
lichen Rentenzahlungen werden in die Berechnung einbe­
zogen.

Die Modell-Variante simuliert dabei eine Anrechnung 
von anzurechnendem Einkommen in Höhe von 65 % nach 
Gewährung eines Freibetrags von 100 Euro. In Modellver­
suchen zum Grundeinkommen ist ein Rückgang des 
Erwerbseinkommens über den Versuchszeitraum möglich. 
Modellversuche weltweit konnten unterschiedliche Rück­
gänge an Erwerbsarbeitsstunden (und damit Erwerbsein­
kommen) je nach Alter, Geschlecht und sozialer Situation 
messen. Die Werte lagen dabei zwischen 0 und rund 15 %.

Der größte Erwerbsrückgang erfolgte dabei bei Perso­
nen, die an Stelle von Erwerbsarbeit mehr Zeit der Kinder­
betreuung und der Familienarbeit widmen oder ihre 
Lebenszeit in Aus- und Weiterbildung investieren. Um die 
Kostengrenze großzügig abzuschätzen, rechnet die Modell­
rechnung mit einem allgemeinen Rückgang der Erwerbs­
einkommen von 15 % über alle betrachteten Gruppen mit 
Ausnahme der Rentnerinnen und Rentner, deren Renten­
einkommen als konstant angenommen wird.

Da für die Modellrechnung nur bis zum Jahr 2022 aus­
reichende Daten vorlagen, werden die eingehenden Grund­
werte für dieses Jahr herangezogen.

Modellrechnung: Bezugsjahr 2022, Grundbedarf als 1,05-faches Existenzminimum, Anrechnung von Erwerbseinkommen 
und Renten oberhalb eines Freibetrags von 100 EUR in Höhe von 65 %

Grundwerte für 2022 Variable Werte

Einwohnende Hamburg 2022 1.892.000 Faktor Grundbedarf (FG) 1,05

Existenzmin. 2022 f. volljährige 
Alleinstehende (EMV), ohne Krankenv. 1.076,58 € Freibetrag (FB) 100,00 €

Grundbedarf Volljährige (GBV) 1.130,41 € Einkommensanrechung (EA) 65 %

... zzgl. bei Übernahme Krankenv. 
+ 200 EUR (GBK) 1.330,41 €

Faktor Reduzierung

Erwerbsarbeit (FRE)
15 %

durchschn. Existenzmin. 2022 
für Minderjährige (EMM) 547,72 € Kostenanstieg pro Jahr (KA) 10 %

Grundbedarf Minderjährige (GBM) 575,10 €

Das Existenzminimum wurde nach Maßgabe von § 2 
Abs. 6 des Gesetzentwurfs (s. Gesetzestext weiter unten) 
bestimmt, wobei für den Regelsatz 2022 noch die damaligen 
Beträge für ALG II herangezogen wurden (vgl. Quelle 1) 
sowie für die Kosten von Unterkunft und Heizung die 
Fachanweisung der Sozialbehörde (vgl. Quelle 2).

Aufgrund der Staffelung des Regelsatzes bei Minderjäh­
rigen wurde zur Vereinfachung der Modellrechnung ein 
Durchschnittswert des Existenzminimums in separater 
Rechnung ermittelt.

Rechenwerte: s. Tabelle Folgeseite
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Ergänzende Hinweise zur Modellrechnung
•	 Die Übernahme von Beiträgen zur Kranken- und Pfle­

geversicherung wird für die Hälfte der volljährigen, 
nicht-erwerbstätigen Personen ohne Einkommen oder 
nur mit Kindergeld sowie in der niedrigsten Stufe bei 
Erwerbstätigen und Rentner*innen angenommen.

•	 Die dargestellte Einkommensstruktur der Rentner*in­
nen entspricht der bundesweiten Verteilung. Tatsächlich 
ist für Hamburg von höheren Rentenzahlungen und 
daher geringeren Auszahlungen im Modellversuch aus­
zugehen. (s. Quelle 5)

•	 Der durchschnittliche Auszahlungsbetrag für Minder­
jährige wurde in separater Rechnung aus der Altersver­
teilung in Verbindung mit den jeweiligen Kosten für das 
Existenzminimum je Altersgruppe nach den Vorgaben 
des Gesetzentwurfs ermittelt. Dabei wird das Kinder­
geld voll angerechnet.

•	 Die laut Gesetzentwurf zu berücksichtigenden Mehr­
bedarfe im Fall von Schwangerschaft, Krankheit und 
Behinderung betragen im Rahmen der SGB-II-Leistun­
gen bezogen auf ganz Hamburg pro Monat rund 200.000 
Euro. Für eine repräsentative Stichprobe von bis zu 

2.000 Personen fallen diese Kosten im Rahmen des 
Gesamtbudgets daher nicht ins Gewicht und sind nicht 
in der Modellrechnung berücksichtigt.

•	 Zudem ist berücksichtigt, dass für einen Teil der erwach­
senen Personen weiterhin Kindergeld bzw. Kinder­
grundsicherung gewährt wird, das vom Auszahlungsbe­
trag abgezogen wird. (Anteil abgeleitet aus Quelle 6 in 
Verbindung mit der Anzahl Minderjähriger)

•	 Ebenfalls berücksichtigt ist, dass ein Teil der Erwachse­
nen ohne Einkommen Leistungen nach SGB III 
(Arbeitslosengeld 1) bezieht. Leistungen nach SGB III 
werden im Rahmen des Modellversuchs als Einkommen 
angerechnet. (Anzahl entnommen aus Quelle 7; Höhe 
entnommen aus Quelle 8)

•	 Mögliche Kostensteigerungen im 2. und 3. Jahr werden 
mit jeweils 10 % pro Jahr modelliert. Diese werden 
bestimmt durch eine Erhöhung der Regelsätze und der 
Kosten für Unterkunft und Heizung, können anderer­
seits auch durch eine Erhöhung der Löhne und Gehälter 
und der Renten sowie durch Einführung der Kinder­
grundsicherung (mit entsprechend höheren Anrech­
nungsbeträgen) gedämpft werden.

          Gesamtkosten (Bezugsjahr 2022)

Kosten für Auszahlungsbeträge lt. Modellrechnung 33,5 Mio EUR

Maximale Kosten für Planung und Umsetzung des Modellversuchs durch den 
Forschungspartner incl. der wissenschaftlichen Begleitung sowie den Kosten der Pro­
jektbegleitung durch die Verwaltung der FHH

 6,0 Mio EUR

Summe 39,5 Mio EUR

zum Vergleich: Haushaltsvolumen/geplanter Gesamtaufwand 2022 lt. Finanzbericht 
2021-2022 : 17.623 Mio. EUR, davon Anteil 0,227 % (Maßstab für relative Kostengrenze)

40,0 Mio. EUR

Quellen zur Kostenermittlung:

1.	 Der Regelsatz beim ALG II (Hartz IV) im Jahr 2022, 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württem 
berg, abgerufen 09/2023: https://www.lpb-bw.de/regel 
satz-hartz-iv

2.	 Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Arbeit, 
Gesundheit, Soziales, Familie und Integration. Bereich: 
Soziales. Fachanweisung Bedarfe für Unterkunft 
und Heizung gemäß § 22 SGB II. Stand: 01.01.2023 
http://web.archive.org/web/20240222151715/https://
www.hamburg.de/contentblob/13589712/9b4bc0956f 
b83aaa542108f1c2f7d189/data/fa-sgbii-22-kdu-00.pdf

3.	 Statistischer Bericht: Die Bevölkerung in Hamburg 
nach Alter und Geschlecht 2022. Fortschreibung auf 
Basis des Zensus 2011. Kennziffer: A I 3 – j 22 HH. Sta­
tistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 
Hamburg 2023 https://www.statistik-nord.de/fileadmin/
Dokumente/Statistische_Berichte/bevoelkerung/ 
A_I_3_j_H/A_I_3_j22_HH.pdf

4.	 Mikrozensus Hamburg, Erstergebnis 2022, Arbeits­
markt – ET 06 Erwerbstätige nach Stellung im Beruf, 
Geschlecht und persönlichem monatlichen Nettoein­
kommen; bereitgestellt von: Statistisches Amt für Ham­
burg und Schleswig-Holstein, Hamburg, August 2023

5.	 Gesetzliche Altersrente. Höhe des Rentenzahlbetrags 
nach Geschlecht 2022. Bund – Länder – Demografie- 
Portal. https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/ 
rentenhoehe.html

6.	 Kindergeld/Kinderzuschlag – Jahreszahlen 2022, Ta­
belle 1.1.1. Nürnberg, Familienkasse Direktion – Fach­

bereich Führungsunterstützung (FB41) https://statistik.
arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/202212/famka/
famka-jz/famka-jz-d-0-202212-pdf.pdf?__blob=publica 
tionFile&v=3

7.	 Arbeitsmarkt im Überblick – Berichtsmonat Juni 2022 
– Hamburg, Land. Nürnberg, Bundesagentur für Arbeit, 
Statistik https://statistik.arbeitsagentur.de/Auswahl/
raeumlicher-Geltungsbereich/Politische-Gebietsstruk 
tur/Bundeslaender/Hamburg.html?nn=25856&year_
month=202206

8.	 Arbeitslosengeld nach dem SGB III, Tabelle 6. Durch­
schnittliche Anspruchshöhe von Leistungsbeziehenden 
bei Arbeitslosigkeit in Euro. IN: Arbeitslosengeld (Zeit­
reihe Monats- und Jahreszahlen ab 2005). Nürnberg, 
Bundesagentur für Arbeit, Statistik, Februar 2024 
https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/
Suche/Einzelheftsuche_Formular.html?nn=15024&r_
f=bl_Hamburg&topic_f=arbeitslosengeld-zr-alg&da 
teOfRevision=202206-202405

Vl.

Deckungsvorschlag

1.	 Produktgruppe Hilfen zur Existenzsicherung (25302)

Durch die Umsetzung des Gesetzes ergeben sich Einspa­
rungen bei den Kosten für Sozialleistungen. Durch die 
Teilnahme am Modellversuch können bis zu 2.000 Per­
sonen ihren Bedarf zur Sicherung des Lebensunterhalts 
durch die Teilnahme am Modellversuch decken, so dass 
bei diesen Personen während der Dauer des Modellver­
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suchs kein Bedarf an den Lebensunterhalt deckenden 
Sozialleistungen besteht.

Da das Land Hamburg bei den Sozialleistungen zur 
Deckung des Lebensunterhalts Kostenanteile trägt, wer­
den diese Kostenanteile bei Teilnehmenden am Modell­
versuch im Landeshaushalt eingespart. Die Einsparun­
gen umfassen Einsparungen bei Landesmitteln für Leis­
tungen nach SGB II, SGB XII, AsylbLG sowie Wohn­
geld (zu finden in IPR-Produkt 511 „Soziale Hilfen“ des 
Haushaltsplans). Über 15 % der Bevölkerung Hamburgs 
beziehen derartige Leistungen. Der Landesanteil an 
diesen Leistungen liegt in Hamburg bei durchschnitt­
lich 90 Euro pro Person und Monat.

Die Auswahl der Teilnehmenden an der Erprobung soll 
repräsentativ für die Bevölkerung des Landes Hamburg 
sein. Das bedeutet, dass darunter rechnerisch 300 Perso­
nen sein werden, die ohne ihre Teilnahme an dem 
Modellversuch solche Leistungen beziehen würden. 
Hieraus ergeben sich über die Laufzeit des Modellver­
suchs von drei Jahren Einsparungen im Haushalt in 
Höhe von über 1 Million Euro.

Die Produktgruppe kann also in entsprechender Höhe 
zugunsten der Deckung der Kosten des Modellversuchs 
abgesesenkt werden.

2.	 Produktgruppe ZP Hochschulübergreifende Angele-
genheiten (24790)

Die Produktgruppe ist ohne Leistungen gemäß § 16 Abs. 
3 LHO. In der mittelfristigen Finanzplanung sind darin 
für 2026 mehr als 106 Mio EUR vorgesehen. Bei 
Annahme einer Fortschreibung in gleicher Größenord­
nung in den Folgejahren wird hiermit die Entnahme 
bzw. Absenkung von Mitteln der Produktgruppe zur 
Deckung der Auszahlungen an Teilnehmende des 
Modellversuchs verteilt auf die betroffenen 3-4 Haus­
haltsjahre ab 2027 bzw. 2028 vorgeschlagen.

3. 	 Produktgruppe Grundsatz Forschung (24714)
Der Anteil für die Forschungsaufwände und Verwal­
tungskosten kann verteilt auf bis zu 10 Haushaltsjahre 
ab 2026 durch Entnahme bzw. Absenkung von Mitteln 
der Positionen Landesforschungsförderung (Summe lt. 
Plan 2026: 4,2 Mio EUR) und Grundsatz Forschung 
(Summe lt. Plan 2026: 8,4 Mio EUR) gedeckt werden.
Alternativ oder ergänzend kann eine Deckung durch 
eine gleichmäßige prozentuale Absenkung in allen Pro­
duktgruppen bei den Haushaltsanteilen erfolgen, die 
nicht bereits für Personalaufwendungen und andere 
Verbindlichkeiten gebunden sind.
Soweit in der Haushalts- und Finanzplanung des Lan­
des Hamburg die Obergrenze der Nettokreditaufnahme 
gemäß § 28 der LHO sowie des Artikels 40 § 5 Absatz 2 
SNH-Gesetzes nicht erreicht wird, können die Kosten 
alternativ auch durch eine geringere Schuldentilgung 
gedeckt werden.

VII.
Länderkooperation

Das Gesetz ermöglicht es, den Modellversuch in Koope­
ration mit weiteren Partnern, insbesondere anderen juristi­
schen Personen des öffentlichen Rechts (Bund, Ländern 
oder Kommunen), durchzuführen. Dies bedeutet insbeson­
dere, dass der Modellversuch in Kooperation mit weiteren 
Bundesländern erfolgen kann. Vorteil einer solchen Koope­
ration ist, dass die gemeinsame Gestaltung der in den jewei­
ligen Ländern durchgeführten Modellversuche die Anzahl 
der Teilnehmenden über alle Länder hinweg vergrößert. 
Dies erhöht die wissenschaftliche Aussagekraft und ermög­
licht beispielsweise die Erprobung einer größeren Anzahl 
von Varianten bei gleichbleibender Aussagekraft der Ergeb­
nisse. Des Weiteren kann es durch einen mit weiteren 
Partnern gemeinsam angelegten Modellversuch zu einer 
Kostenersparnis kommen., indem beispielsweise ein ge­
meinsames Forschungskonzept erarbeitet und ein gemein­
samer Forschungsbericht veröffentlicht wird.
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Gesetzestext Begründung - B. Besonderer Teil 

§ 1 Gesetzeszweck 
Zweck dieses Gesetzes ist die Durchführung eines 
wissenschaftlichen Modellversuchs mit mehreren 
Varianten eines Modell-Grundeinkommens zur 
Erforschung der Wirkung, Akzeptanz und 
Umsetzbarkeit von Elementen eines bedingungslosen 
Grundeinkommens bezogen auf die Bevölkerung des 
Landes Hamburg. 

zu § 1 Gesetzeszweck 
Die zu erwartende Wirkung, Akzeptanz und die 
Umsetzbarkeit von Elementen eines bedingungslosen 
Grundeinkommens werden unterschiedlich ein-
geschätzt und bewertet. Das Gesetz schafft die 
Grundlage zu einer wissenschaftlichen Erforschung 
dieser Fragen in einem Modellversuch mit Varianten 
eines Modell-Grundeinkommens. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Ausdruck: 
(1) „Bedingungsloses Grundeinkommen” ein Ein-
kommen, das eine politische Gemeinschaft 
bedingungslos jedem ihrer Mitglieder garantiert. Es soll 
a) die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe 

ermöglichen, 
b) einen individuellen Rechtsanspruch darstellen 

sowie 
c) ohne Bedürftigkeitsprüfung und 
d) ohne Zwang zu Arbeit oder anderen Gegen-

leistungen garantiert werden; 
(2) „Modell-Grundeinkommen” ein Grundeinkommen 
in einem Modellversuch, das Elemente eines 
bedingungslosen Grundeinkommens simuliert, ohne 
dieses vollständig abzubilden. Insbesondere kann 
anzurechnendes Einkommen angerechnet und hierzu 
eine Bedürftigkeitsprüfung durchgeführt werden; 
(3) „Auszahlungsbetrag” den Betrag, der einer am 
Modellversuch teilnehmenden Person ausgezahlt wird. 
Dabei wird der berechnete Gesamtbedarf einer am 
Modellversuch teilnehmenden Person mit anzu-
rechnendem eigenen Einkommen verrechnet, was – je 
nach Höhe des anzurechnenden Einkommens – dazu 
führen kann, dass keine Auszahlung eines Geld-
betrags erfolgt; 
(4) „Gesamtbedarf”, der individuelle Bedarf einer am 
Modellversuch teilnehmenden Person. Der Gesamt-
bedarf setzt sich aus dem Grundbedarf und dem 
Zusatzbedarf zusammen;  
(5) „Grundbedarf” den Betrag, unter den das 
monatliche Nettogesamteinkommen einer am 
Modellversuch teilnehmenden Person während der 
Dauer der Teilnahme am Modellversuch nicht fallen 
soll. Der Grundbedarf kann dabei sowohl durch 
eigenes Einkommen als auch durch den Aus-
zahlungsbetrag im Modellversuch gedeckt werden. 
Der Grundbedarf soll dabei stets mindestens in Höhe 
des für Hamburg geltenden Existenzminimums liegen; 
(6) „das für Hamburg geltende Existenzminimum“ 
a) bei einer volljährigen Person den Anspruch an 

Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 des Sozial-
gesetzbuchs Zweites Buch (SGB II), die einer in 
Hamburg lebenden anspruchsberechtigten allein-
stehenden und volljährigen Person ohne eigenes 
Einkommen und ohne Anspruch auf Mehrbedarfe 
nach § 21 SGB II zur Sicherung ihres Leben-
sunterhalts zusteht. Hierbei wird angenommen, 
dass die Person in einer Mietwohnung innerhalb 

zu § 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Es gibt im gesellschaftlichen Diskurs verschiedene 
Definitionen des bedingungslosen Grundeinkommens. 
Dieses Gesetz folgt der Definition des deutschen 
„Netzwerk Grundeinkommen" in der Fassung 
von 2019. (Quelle: https://web.archive.org/web/ 
20191122231635/https://www.grundeinkommen.de/ 
grundeinkommen/idee , Stand 22.11.19).  
(2) Ein bedingungsloses Grundeinkommen kann in 
einem Modellversuch niemals vollständig nachgebildet 
werden, da der Versuchszeitraum und der Kreis der 
Anspruchsberechtigten begrenzt sind. Zudem kann 
eine höhere Besteuerung, die zur Gegenfinanzierung 
des Grundeinkommens genutzt werden könnte, wegen 
der fehlenden Steuergesetzgebungskompetenz des 
Landes Hamburg für Teilnehmende des Modell-
versuchs nicht real umgesetzt werden. Sie kann jedoch 
bei einem Modell-Grundeinkommen über die 
Anrechnung bestehender Einkommen begrenzt 
simuliert werden. Daher findet im Modellversuch eine 
Bedürftigkeitsprüfung anhand anzurechnendem Ein-
kommen statt. Weitere Elemente eines 
Bedingungslosen Grundeinkommens werden nach 
den Vorgaben von §5 Abs. 5 und 6 abgebildet. 
(3) (4) (5) Im Modellversuch wird das Modell-
Grundeinkommen nicht für alle Teilnehmenden in voller 
Höhe des festgestellten Bedarfs ausgezahlt, sondern 
unter Anrechnung von anzurechnenden Einkommen. 
Dabei wird ein Gesamtbedarf berechnet, der sich aus 
einem für alle Personen einer Altersstufe gleichen 
Grundbedarfs und gleichzeitig Zusatzbedarfen in 
individuellen Lebenslagen berücksichtigt, die an-
sonsten eine Hilfebedürftigkeit in den Sozialsystemen 
auslösen könnten. Ein Modell-Grundeinkommen mit 
einem festgelegten Grundbedarf soll dabei 
sicherstellen, dass für alle teilnehmenden Personen 
eine Untergrenze des Nettogesamteinkommens nicht 
unterschritten wird. Dadurch soll die Existenz gesichert 
und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. 
(6) Das Existenzminimum setzt sich aus dem 
Sozialhilferegelsatz beziehungsweise dem Regel-
bedarf nach SGB II sowie den in Hamburg als 
angemessen anerkannten Wohnkosten einer 
alleinstehenden Person zusammen. Es wird im 
Modellversuch individuell unabhängig von Bedarfs-
gemeinschaften gerechnet. Krankenversicherungs-
kosten werden hierbei, soweit nötig, an anderer Stelle 
berücksichtigt. Bei Teilnehmenden bis 18 Jahre wird 
davon ausgegangen, dass sie bei einem volljährigen 
Teilnehmenden wohnen. Im SGB II wird einer 
alleinerziehenden Person ein höherer Bedarf 

1353



Amtl. Anz. Nr. 56Freitag, den 18. Juli 2025

der Angemessenheitsgrenzen wohnt und ihre 
Heizkosten in Höhe der maximalen angemessenen 
Heizkosten unter Verwendung des teuersten 
Heizmittels liegen; 

b) bei einem Kind, einer Jugendlichen oder einem 
Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Le-
bensjahres die Differenz aus dem entsprechenden 
für Hamburg geltenden Existenzminimum einer 
Bedarfsgemeinschaft, die aus einer allein-
erziehenden volljährigen Person und einem Kind 
bzw. einer jugendlichen Person der entspreche-
nden Altersstufe besteht, abzüglich des für 
Hamburg geltende Existenzminimums einer 
alleinstehenden volljährigen Person nach Buch-
stabe a. 

(7) „Zusatzbedarf“ ein unter bestimmten Voraus-
setzungen oder in besonderen Lebenslagen zusätzlich 
zum Existenzminimum bestehender Bedarf. 
(8) „anzurechnendes Einkommen“ der Teilnehmenden 
am Modellversuch das individuelle Nettoeinkommen 
der teilnehmenden Personen. Dabei werden die 
Bestimmungen der §§ 13 bis 16 und 18 des 
Wohngeldgesetzes (WoGG) vom 24. September 2008 
(BGBl. I S. 1856) in seiner jeweils geltenden Fassung 
entsprechend angewandt. Einkommen, das ent-
sprechend § 11a SGB II bei der Berechnung von 
Bürgergeld nicht zu berücksichtigen ist, soll bei der 
Berechnung des anzurechnenden Einkommens 
ebenfalls nicht berücksichtigt werden. Das Nähere 
regelt die Rechtsverordnung nach § 8. Bei Bezug von 
Kindergeld gilt § 6 Absatz 6. 
(9) „Verwaltung“ die vom Senat mit der Umsetzung 
dieses Gesetzes beauftragten Behörden der Freien 
und Hansestadt Hamburg. 
 

zugesprochen als einer kinderlosen alleinstehenden 
Person. Durch die Regelung im Buchstaben c) 
Regelung wird sichergestellt, dass der Grundbedarf für 
ein alleinerziehendes Elternteil und ein Kind 
zusammen so hoch ist wie das zusammengerechnete 
Existenzminimum der beiden Personen. Der erhöhte 
Bedarf wird bei dieser Regelung jedoch anders als im 
SGB II dem Kind und nicht dem alleinerziehenden 
Elternteil zugerechnet. 
(7) Durch die Berücksichtigung von Zusatzbedarfen 
wird sichergestellt, dass Personen in besonderen 
Lebenslagen am Modellversuch teilnehmen können 
und nicht auf die aufgrund ihrer Hilfebedürftigkeit auf 
die Sozialsysteme angewiesen sind und somit aus 
dem Modellversuch herausfallen würden. Über das 
Instrument des Zusatzbedarfs wird ebenfalls 
sichergestellt, dass Kranken- und Pflegeversicherung 
gewährleistet sind und ggf. auch Wartezeiten in der 
Rentenversicherung erfüllt werden können. 
(8) Bei der Definition des Einkommens lehnt sich der 
Gesetzentwurf an den Regelungen des Wohngeld-
gesetzes und ergänzend den einschlägigen 
Regelungen des SGB II an.  Das Wohngeldgesetz 
(WoGG) enthält in den §§ 13 bis 16 und 18 bereits 
umfangreiche Regelungen, für die praktische 
Erfahrungen vorliegen. Insbesondere § 14 berück-
sichtigt weitgehend diejenigen Einkommensarten, die 
im Modellversuch bei der Anrechnung zugrunde gelegt 
werden sollen. 
(9) Der Senat von Hamburg beschließt, welche 
Fachbehörden mit der Umsetzung betraut werden. 

§ 3 Forschungsauftrag 
(1) Für die Planung, Durchführung und Auswertung 
des Modellversuchs erteilt die Verwaltung einen 
Forschungsauftrag an einen von ihr auszuwählenden 
Forschungspartner. Der Forschungsauftrag umfasst 
drei Teile: 
1. Erarbeitung eines Forschungskonzepts für den 

Modellversuch einschließlich seiner wissen-
schaftlichen Begleitung als Entscheidungs-
grundlage für die Verwaltung zum Erlass der 
Rechtsverordnung nach § 8; 

2. Beratung der Verwaltung bei der Umsetzung des 
Modellversuchs; 

3. Planung und Umsetzung der wissenschaftlichen 
Begleitung des Modellversuchs. 

(2) Der wissenschaftlich begleitete Modellversuch soll 
belastbare Rückschlüsse auf die Wirkung, Akzeptanz 
und Umsetzbarkeit von Elementen eines be-
dingungslosen Grundeinkommens anhand der 
ausgewählten Varianten von Modell-Grundeinkommen 
bezogen auf die Gesamtheit der Bevölkerung des 
Landes Hamburg hervorbringen. Dabei sind 
insbesondere das Verhalten, soziale Interaktionen, die 
Gesundheit und die Lebenszufriedenheit, die soziale 

zu § 3 Forschungsauftrag 
(1) Forschungspartner können auch mehrere 
Forschungsinstitute zusammen sein. Die Verwaltung 
kann auch weiteren Forschenden die Möglichkeit 
einräumen, im Rahmen des Modellversuchs zu-
sätzliche Forschungen durchzuführen. Der Modell-
versuch und seine wissenschaftliche Begleitung wird 
vom Forschungspartner in Kooperation mit der 
Verwaltung geplant. Die Umsetzung des Modell-
versuchs liegt in der Verantwortung der Verwaltung, 
während die wissenschaftliche Begleitung in Ver-
antwortung des Forschungspartners liegt. 
(2) Für die Erwägung, ob und wie ein Grund-
einkommen eingeführt werden sollte, sind 
wissenschaftliche Erkenntnisse über Wirkung, 
Akzeptanz und Umsetzbarkeit zentral. Im Rahmen des 
Modellversuchs soll erforscht werden, welche 
Unterschiede verschiedene Varianten des Grund-
einkommens in Bezug auf diese drei For-
schungsfragen zeigen. Für eine umfassende 
Bewertung von Grundeinkommenskonzepten ist 
wichtig, dass nicht nur das materielle Wohlergehen der 
Bevölkerung betrachtet wird, sondern auch 
psychosoziale Faktoren sowie Aspekte, die das 
gesellschaftliche Zusammenleben betreffen. 
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und wirtschaftliche Situation sowie das bürger-
schaftliche und soziale Engagement der Teilneh-
menden zu erforschen.  
(3) Im Forschungskonzept sind die Grenzen der 
Erkenntnisgewinnung offenzulegen, die aufgrund der 
gegenüber einem bedingungslosen Grundeinkommen 
eingeschränkten Simulation durch ein Modell-
Grundeinkommen bestehen. 
(4) Für die Planung und Durchführung des 
Modellversuchs kann die Möglichkeit der Kooperation 
mit weiteren Partnern, insbesondere anderen 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, genutzt 
werden. 
(5) Die Durchführung des Modellversuchs soll 
innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes beginnen, frühestens jedoch in dem 
auf das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden 
Haushaltsjahr. 
(6) Das Forschungskonzept ist so zu erstellen, dass 
die kalkulierten haushaltswirksamen Gesamtkosten 
0,227 % des Haushaltsvolumens desjenigen Ge-
samthaushalts der Freien und Hansestadt Hamburg 
mit der größten höchsten Jahreszahl, der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
beschlossen ist, nicht überschreiten. Liegt dieser 
Geldbetrag niedriger als 45,934  Mio. Euro, so dürfen 
die Gesamtkosten maximal 45,934 Mio. Euro 
betragen. 
(7) Stellt sich während der Durchführung des 
Modellversuchs heraus, dass die haushaltswirksamen 
Gesamtkosten des Modellversuchs den Maximal-
betrag übersteigen werden, hat die Verwaltung nach 
Anhörung des Forschungspartners die Dauer des 
Modellversuchs entsprechend zu kürzen. Dies ist den 
Teilnehmenden des Modellversuchs mindestens 3 
Monate vor dem vorzeitigen Ende des Versuchs-
zeitraums mitzuteilen. 
 

(3) Der Modellversuch simuliert nur Elemente eines 
bedingungslosen Grundeinkommens. Die Erkenntnis-
gewinnung für die mögliche umfassende Einführung 
eines bedingungslosen Grundeinkommens findet dort 
seine Grenzen, wo beispielsweise negative monetäre 
Auswirkungen eines bedingungslosen Grund-
einkommen aus forschungsethischen Gründen in 
einem Modellversuch nicht erforscht werden können. 
Ebenfalls kann der Verzicht auf eine Bedürftig-
keitsprüfung nicht erfolgen, insoweit in dem 
begrenzten Teilnehmerkreis auch eine veränderte 
Besteuerung bestehender Einkommen mit simuliert 
werden soll. Schließlich sind beispielsweise auch 
Begrenzungen der Aussagekraft eines dreijährigen 
Modellversuchs für einen begrenzten Personenkreis 
im Vergleich mit einer dauerhaften Einführung eines 
Grundeinkommens für alle Menschen in Hamburg 
darzustellen. 
(4) Eine Kooperation ist sinnvoll, wenn andere 
Kommunen, Länder oder der Bund eine ent-
sprechende Erprobung auf ihrem Gebiet durchführen 
wollen. Durch eine solche Kooperation 
steigt die Gesamtzahl der Versuchsteilnehmenden, 
was die wissenschaftliche Aussagekraft erhöht. Hinzu 
kommt in diesem Fall auch der Vorteil möglicher 
Kosteneinsparungen. 
(5) Um die Belastung bereits laufender oder bereits 
beschlossener Haushalte mit den in der Durchführung 
anfallenden Geldzahlungen zu vermeiden, soll die 
Durchführungsphase des Modellversuchs frühestens 
in dem auf das Inkrafttreten folgende Haushaltsjahr 
beginnen. Um eine zeitnahe Durchführung zu sichern, 
soll der Startzeitpunkt jedoch nicht später als zwei 
Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes liegen. 
(6) Die Gesamtkosten werden begrenzt auf einen 
maximalen Anteil am Gesamthaushalt der Freien und 
Hansestadt Hamburg eines Bezugsjahrs. Der Wert 
setzt sich aus den Anteilen aller durch den 
Modellversuch betroffenen Haushaltsjahre zusammen, 
die  lt. Urteil des Hamb. Verfassungsgerichts v. 
12.07.2023 nicht beanstandet wurden (Jahreskosten 
bis zu 0,074% des jeweiligen Gesamthaushalts), dabei 
jedoch als Summe ins Verhältnis gesetzt zu einem 
gemeinsamen Bezugsjahr. Bei einem angenommenen 
Bezugsjahr 2026 mit einem geplanten Ge-
samthaushalt von 20,24 Milliarden Euro entspräche 
der genannte Anteil von 0,227 % einem Betrag von ca. 
45,934  Millionen Euro. Dieser Betrag soll in jedem Fall 
für den Modellversuch zur Verfügung stehen (vgl. 
mittelfristige Finanzplanung lt. Haushaushaltsplan 
2023/2024 bzw. Finanzbericht: Die Gesamt-
aufwendungen bestehen aus der Summe der 
Aufwendungen einschl. Abschreibungen, Zinsen und 
sonstige Aufwendungen sowie den Globalen 
Mehrkosten, abzüglich der Globalen Minderkosten im 
Gesamtergebnisplan der mittelfristigen Finanz-
planung, abzulesen in der Grafik Gesamterträge/ 
-Aufwendungen im Zeitverlauf der Online-Anwendung 
http://haushalt.digital/). Wächst das Volumen des 
Landeshaushalts, so wächst die Kostengrenze 
entsprechend mit. Für die Berechnung ist der Haushalt 
mit der größten höchsten Jahreszahl einschlägig, der 
am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes be-
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schlossen ist.  Tatsächlich fallen die Kosten verteilt 
aber über bis zu 10 Jahre an, wobei der Hauptteil in 
den drei Versuchsjahren anfällt. 
Die Schätzung der Gesamtkosten für die Geld-
zahlungen an die Teilnehmenden ist als Teil des 
Forschungsauftrags anhand von Modellrechnungen 
vorzunehmen und kann anhand von Mikrosimulationen 
überprüft werden. Mit der Kostenbegrenzung wird 
erreicht, dass die maximalen haushaltswirksamen 
Gesamtkosten kalkulierbar sind. 
(7) Die Möglichkeit der Verkürzung des Zeitraums 
dabei stellt sicher, dass bei unvorhergesehenen 
Kostensteigerungen während der Durchführung des 
Modellversuchs die Kostengrenze eingehalten wird. Es 
werden dabei nur so viele Monate gekürzt, wie es nötig 
ist, um die Kostengrenze einzuhalten. 

§ 4 Modellversuch 
(1) Es werden mehrere Varianten eines Modell-
Grundeinkommens erprobt, jedoch mindestens zwei. 
Dabei wird für jede Variante festgelegt, wie hoch der 
Grundbedarf für erwachsene Personen und für 
Minderjährige verschiedener Altersstufen ist und in 
welcher Höhe das anzurechnende Einkommen nach 
§ 4 Absatz 3 vor der Auszahlung angerechnet wird. 
werden. Versuchsgebiete sowie die Teilnehmenden 
der Versuchsgruppen und Kontrollgruppe werden nach 
den Regelungen dieses Gesetzes, insbesondere § 5, 
festgelegt. 
(2) Alle erprobten Varianten eines Modell-Grund-
einkommens müssen folgende Anforderungen 
erfüllen: 
1. Die Teilnahme am Modellversuch wird für 36 

Monate gewährt. Der Versuchszeitraum darf 
entsprechend § 3 Absatz 5 Satz 3 nur verkürzt 
werden, wenn die bereitgestellten Mittel für die 
Auszahlung entgegen vorheriger Modellrech-
nungen nicht ausreichen. 

2. Der Grundbedarf für alle am Modellversuch 
teilnehmenden Personen wird in allen erprobten 
Varianten so bemessen, dass das 1,05-fache des 
für Hamburg geltenden Existenzminimums für die 
jeweilige Altersstufe nicht unterschritten wird. 

3. Zusatzbedarfe werden nach § 6 berücksichtigt. 
4. Die Summe aus anzurechnendem Einkommen 

einer am Modellversuch teilnehmenden Person und 
dem Auszahlungsbetrag im Modellversuch muss 
immer über dem Gesamtbedarf der Person liegen. 
Der Auszahlungsbetrag kann hierbei durch die 
Anrechnung des anzurechnenden Einkommens auf 
Null fallen, jedoch keine Zahlungspflichten von 
Teilnehmenden des Modellversuchs begründen. 

(3) Der Auszahlungsbetrag wird monatlich ausgezahlt. 
Je nach der im Forschungskonzept ausgewählten 
Variante wird dabei ein im Forschungskonzept 
festgelegter Prozentsatz des anzurechnenden 
Einkommens in Abzug gebracht. Der Prozentsatz 
beträgt mindestens 30 % und höchstens 70 % des 
anzurechnenden Einkommens. Der Prozentsatz für 
eine Variante kann dabei im Forschungskonzept für 
alle Einkommenshöhen gleich oder innerhalb der 

zu § 4 Modellversuch 
(1) Mit mehreren Varianten im Modellversuch können 
Unterschiede bei der Umsetzung verschiedener 
Grundeinkommens-Konzepte erforscht werden. Sie 
unterscheiden sich beispielsweise in der Höhe des 
Grundbedarfs und den Regelungen zur Anrechnung 
von eigenem Einkommen. 
(2) Der Zeitraum für den Modellversuch ist auf drei 
Jahre festgelegt, da dies lang genug ist, um messbare 
Ergebnisse zu erwarten und gleichzeitig kurz genug, 
um in angemessener Zeit abschließende Ergebnisse 
zu erhalten. Die Frage, wie hoch ein Grundeinkommen 
sein müsste, wird von verschiedenen Akteuren 
unterschiedlich beantwortet. Für dieses Gesetz wird 
das für Hamburg geltende Existenzminimum im 
Rahmen der Anwendung des SGB II als Maßstab 
herangezogen. 
Die Untergrenze für den Grundbedarf wird auf das 
1,05-fache des für Hamburg geltenden Exis-
tenzminimums festgelegt. Hierdurch wird eine 
individuelle Berechnung im Fall von Mehrbedarfen in 
lediglich geringfügiger Höhe obsolet. Dies erleichtert 
eine unbürokratische Teilnahme am Modellversuch. 
Erst für darüber hinaus bestehende Mehrbedarfe ist 
die Berücksichtigung individueller Zusatzbedarfe 
vorgesehen. Durch die Berücksichtigung individueller 
Mehrbedarfe wird vermieden, dass Teilnehmende 
neben dem Modell-Grundeinkommen noch Sozial-
leistungen nach Bundesrecht beziehen müssen, wenn 
diese im Modellversuch nicht abgedeckt sind. Dadurch 
wird das Risiko verringert, dass diese Personen sich 
entweder ganz gegen die Teilnahme am Modell-
versuch entscheiden oder zumindest neben der 
Teilnahme am Modellversuch eine weitere 
Sozialleistung beantragen müssten, was in beiden 
Fällen die Aussagekraft des Modellversuchs 
schwächen würde. Negative monetäre Auswirkungen 
der Gewährleistung eines bedingungslosen Grund-
einkommens können jedoch nicht untersucht werden, 
da es rechtlich und forschungsethisch nicht möglich ist, 
die Teilnehmenden am Modellversuch zu Zahlungen 
an das Land Hamburg zu verpflichten. 
(3) Auszahlungen und Anrechnungen werden 
monatlich vorgenommen und den Teilnehmenden 
transparent gemacht, insbesondere um auf 
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Grenzen variabel festgelegt werden. Die nach § 11b 
Absatz 3 SGB II geltenden Freigrenzen, die beim 
Bezug von Bürgergeld zur Anwendung kommen, 
dürfen dabei nicht unterschritten werden. Bei 
Teilnehmenden, für die ein Anspruch auf Kindergeld 
besteht, wird das Kindergeld in voller Höhe vom 
Auszahlungsbetrag abgezogen. Die in § 11b Absatz 1 
bis 2b SGB II genannten Absetzbeträge sollen 
entsprechend den dort getroffenen Regelungen bei der 
Anrechnung unberücksichtigt bleiben, sofern sie nicht 
bereits bei der Berechnung des anzurechnenden 
Einkommens unberücksichtigt geblieben sind. 
(4) Die Berechnung erfolgt nach Monaten. Für die 
Zuordnung des Einkommens auf die einzelnen 
Berechnungsmonate sind die Bestimmungen des § 15 
WoGG, für die Auskunftspflichten die Bestimmungen 
des § 23 WoGG analog anzuwenden. 
(5) Das Nähere regelt die Rechtsverordnung nach § 8. 

Veränderungen in der Erwerbssituation reagieren zu 
können. Einkommen wird nach den genannten 
Bestimmungen angerechnet. Dabei wird sichergestellt, 
dass die Anrechnung maximal in der Höhe erfolgt, wie 
sie bei einem Bezug von Bürgergeld vorliegen würde. 
Hierdurch wird vermieden, dass Personen die 
Teilnahme am Modellversuch ablehnen oder 
abbrechen, weil sie mit der Beantragung von 
Bürgergeld finanziell besser gestellt wären als bei der 
in der Teilnahme am Modellversuch. Das Kindergeld 
ist bereits eine weitgehend bedingungsarm aus-
gezahlte Leistung, die der Existenzsicherung von 
Kindern bzw. Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
dient. Daher wird Kindergeld auf den Auszahlungs-
betrag des Kindes bzw. Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen in voller Höhe angerechnet. Die 
Definition und Feststellung des Einkommens zur 
Ermittlung des Auszahlungsbetrags soll analog zu den 
Regelungen des Wohngeldgesetzes erfolgen. 

§ 5 Auswahl und Rechte der Teilnehmenden 
(1) Im Modellversuch werden mehrere Versuchs-
gruppen gebildet. Die Summe der Teilnehmenden aller 
Versuchsgruppen soll zu Beginn des Modellversuchs 
2.000 Personen betragen, sie darf 1.500 Personen 
nicht unterschreiten. Die Teilnahme am Modellversuch 
ist freiwillig. Sie ist an die Bereitschaft zur Teilnahme 
an den wissenschaftlichen Erhebungen nach § 7 
geknüpft. Die Teilnahme kann durch die am 
Modellversuch teilnehmende Person vorzeitig beendet 
werden.  
(2) Versuchsgebiet sind ein oder mehrere räumlich 
abgegrenzte Bereiche des Landes Hamburg. Das 
Versuchsgebiet wird dabei zunächst so ausgewählt 
und abgegrenzt, dass seine Gesamtbevölkerung 
möglichst der angestrebten Summe von 
Teilnehmenden nach Absatz 1 entspricht und der 
Modellversuch belastbare Rückschlüsse auf die 
Forschungsfragen zulässt. Gibt es mehrere 
gleichermaßen geeignete Auswahlmöglichkeiten für 
das Versuchsgebiet, so entscheidet das Los. Das 
Versuchsgebiet wird in gleich große Untergebiete 
eingeteilt, die per Losverfahren den Varianten nach § 
4 Absatz 1 zugewiesen werden. 
(3) Eine Versuchsgruppe besteht aus den 
teilnehmenden Personen eines Untergebietes. Alle 
Personen, die an einem durch die Verwaltung 
festzulegenden Stichtag nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes ihren Hauptwohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in den für den Versuch ausgewählten 
Gebieten haben, werden zur Teilnahme aufgefordert. 
Wird die Mindestanzahl an Teilnehmenden nicht 
erreicht, sind die ausgewählten Gebiete entsprechend 
zu erweitern. Bestimmungen für den erstmaligen 
Eintritt sowie für einen späteren Eintritt von 
Teilnehmenden in den Modellversuch, das Ruhen der 
Teilnahme sowie den Austritt oder Ausschluss aus 
dem Modellversuch bei fehlender Mitwirkung an den 
Erhebungen nach § 7 Absatz 1 regelt die 
Rechtsverordnung nach § 8. 
(4) Es wird eine Kontrollgruppe gebildet. Die 
Mitwirkung in der Kontrollgruppe ist freiwillig. Sie wird 
aus Einwohnerinnen und Einwohnern des Landes 

zu § 5 Auswahl und Rechte der Teilnehmenden 
(1) Die Aussagekraft der Erprobung steigt mit einer 
höheren Zahl an Teilnehmenden in den Versuchs-
gruppen. Daher ist eine Mindestanzahl festgelegt. Eine 
Teilnahme ohne Bereitschaft zur Teilnahme an den 
Erhebungen steht dem Zweck des Gesetzes 
entgegen. Eine große Zahl an Teilnehmenden erhöht 
die Wahrscheinlichkeit für aussagekräftige wissen-
schaftliche Ergebnisse. 
(2) Durch die Auswahl von abgegrenzten Versuchs-
gebieten, in denen alle Einwohnenden, die dazu bereit 
sind, die Versuchsgruppen bilden, entsteht eine 
sogenannte geklumpte Stichprobe, bei der die soziale 
Struktur und das soziale Miteinander unter den 
Teilnehmenden am Modellversuch besser untersucht 
werden können, als wenn die Teilnehmenden über die 
Stadt verteilt wohnen würden. Die Auswahl muss so 
erfolgen, dass die ausgewählten Gebiete von der 
Zusammensetzung der Teilnehmenden möglichst 
repräsentativ sind. Es ist naheliegend, hier auf die 
bereits bestehenden statistischen Gebiete zurück-
zugreifen, die vom statistischen Amt Nord erfasst 
werden. Dabei ist eine Kombination mehrerer 
statistischer Gebiete zu wählen, die in ihrer Summe 
möglichst repräsentativ für die Hamburger Bevölke-
rung ist. 
(3) Indem Personen ohne festen Wohnsitz teil-
nahmeberechtigt sind, wird sichergestellt, dass die 
Diversität der Bevölkerung abgebildet wird. Es muss 
sichergestellt werden, dass zum Start des 
Modellversuchs die Mindestteilnehmerzahl erreicht 
wird. 
(4) Da alle anderen Einwohnerinnen und Einwohner 
kein Grundeinkommen erhalten, sind sie 
gleichermaßen als Mitwirkende der Kontrollgruppe 
geeignet. Die Kontrollgruppe muss insgesamt 
repräsentativ sein. Die Größe der Kontrollgruppe soll 
im Forschungskonzept so festgelegt werden, dass die 
Aussagekraft des Modellversuchs möglichst optimal 
ist. 
(5) Die Gewährung eines bedingungslosen Grund-
einkommens wäre nicht an eine bestehende 
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Hamburg ausgewählt, die nicht Teil der Versuchs-
gruppen sind. Personen in der Kontrollgruppe erhalten 
abgesehen von Aufwandsentschädigungen nach § 7 
Absatz 2 keine Auszahlungen. 
(5) Die Teilnahme am Modellversuch setzt nicht 
voraus, dass man zuvor sozialrechtlich bedürftig war. 
Der Grundbedarf besteht individuell für alle Teil-
nehmenden der Versuchsgruppen. Die Anrechnung 
vorhandener Einkommen bei der Berechnung des 
Auszahlungsbetrags bleibt davon unberührt. 
(6) Außer zur Erfüllung der in diesem Gesetz 
geregelten Anforderungen, wie der Bereitschaft zur 
Teilnahme an der wissenschaftlichen Erhebung und 
der Pflicht zur Erteilung der benötigten Informationen, 
werden keine Gegenleistungen der Teilnehmenden 
gefordert. 
(7) Alle zur Teilnahme berechtigten Personen, 
insbesondere Sozialleistungsbeziehende, erhalten 
rechtzeitig vor ihrer Entscheidung über die Teilnahme 
am Modellversuch durch die Verwaltung ein 
Beratungsangebot, das sie über die finanziellen und 
rechtlichen Folgen bei der Teilnahme am 
Modellversuch aufklärt. Dabei wird auch auf die 
Freiwilligkeit der Teilnahme am Modellversuch sowie 
auf die Folgen einer nur teilweisen Teilnahme in 
sozialrechtlichen Bedarfsgemeinschaften hinge-
wiesen. Im Rahmen der Beratung erhalten die zur 
Teilnahme berechtigten Personen Informationen zur 
Höhe des zu erwartenden Auszahlungsbetrags, seine 
Zusammensetzung und den vorgenommenen An-
rechnungen entsprechend der individuellen Lebens-
situation. Die Verwaltung weist dabei im Rahmen ihrer 
Hinweispflicht insbesondere alle zum Modellversuch 
ausgewählten Personen auf mögliche nachteilige 
Auswirkungen der Teilnahme am Modellversuch für 
die Betroffenen hin. Beratungsangebot und 
Hinweispflicht bestehen während des Versuchs-
zeitraums für alle Teilnehmenden sowie für Betroffene 
in Bedarfsgemeinschaften fort.  
(8) Die Teilnehmenden der Versuchsgruppen erhalten 
vor und während des Versuchszeitraums eine 
Übersicht ihres errechneten Gesamtbedarfs ein-
schließlich der Zusatzbedarfe nach § 6 und ihrer 
monatlichen Auszahlungsbeträge sowie den An-
rechnungen ihres anzurechnenden Einkommens. 
Ändert sich die Berechnung des Auszahlungsbetrags, 
so erhalten die Teilnehmenden eine neu berechnete 
Übersicht. Die Teilnehmenden müssen dazu, soweit 
notwendig, persönliche Verhältnisse offenlegen. 
(9) Für den Modellversuch werden Personen unter 16 
Jahren durch die Erziehungsberechtigten vertreten. 
Mit Zustimmung der Erziehungberechtigten können 
Minderjährige, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
eigenständig über die Teilnahme am Modellversuch 
entscheiden. 

sozialrechtliche Bedürftigkeit geknüpft, auch die 
Anzahl und Lebenssituation weiterer Personen im 
gleichen Haushalt wäre unerheblich. Dies wird im 
Modellversuch insoweit nachgebildet, dass die 
Teilnahme am Modellversuch von diesen Faktoren 
ebenfalls unabhängig ist. Nur bei der Ermittlung von 
Zusatzbedarfen und der Anrechnung von Einkommen 
entsteht eine bedarfsbezogene Differenzierung 
zwischen den Teilnehmenden. 
(6) Gegenleistungen werden nur zum Zweck der 
zuverlässigen Durchführung des Modellversuchs und 
der wissenschaftlichen Erhebungen gefordert. Da bei 
einem bedingungslosen Grundeinkommen auf den 
Zwang zur Arbeit oder der Erbringung anderer 
Gegenleistungen verzichtet wird, wird im Modell-
versuch ebenfalls auf Gegenleistungen verzichtet, die 
über die im Gesetzestext genannten Bereiche, wie der 
notwendigen Auskunftspflicht und der Teilnahme an 
den Befragungen, hinausgehen. 
(7) Die Hinweis- und Beratungspflicht der Verwaltung 
dient dazu, etwaige Unsicherheiten über die 
Konsequenzen bei der Teilnahme am Modellversuch 
auszuräumen, insbesondere hinsichtlich der viel-
fältigen sozialrechtlichen Schnittstellen zwischen 
diesem Gesetz und bestehenden Sozialleistungen, 
u.a. bei sozialrechtlichen Bedarfsgemeinschaften. Die 
für den Modellversuch ausgewählten Personen sollen 
so eine informierte Entscheidung über die Teilnahme 
treffen können. Für Fälle eintretender Änderungen im 
Sozialrecht oder der persönlichen Lebensumstände 
besteht die Hinweis- und Beratungspflicht während 
des Versuchszeitraums fort. 
(8) Die Teilnehmenden sollen jederzeit erkennen 
können, ob und wie weit sie durch das Modell-
Grundeinkommen finanziell besser gestellt sind und 
wie sich ihr monatlicher Auszahlungsbetrag zusam-
mensetzt. 
(9) Die Regelung schafft Klarheit für die Kommuni-
kation mit Minderjährigen im Modellversuch. 

§ 6 Sonderregelungen 
(1) Zur Vermeidung von Härten, zur Deckung von 
Bedarfen in besonderen Lebenssituationen sowie zur 
Vermeidung der Nicht-Teilnahme Betroffener am 
Modellversuch soll das vom Forschungspartner 
erstellte Forschungskonzept zusätzlich zum Grund-

zu § 6 Sonderregelungen 
(1) Auch individuell höhere Bedarfe sollen nicht dazu 
führen, dass Teilnehmende zusätzlich Sozial-
leistungen nach SGB beziehen oder beantragen 
müssen oder sich entscheiden, ganz auf die 
Teilnahme am Modellversuch zu verzichten. Dies 

1358



Amtl. Anz. Nr. 56 Freitag, den 18. Juli 2025

bedarf Zusatzbedarfe berücksichtigen. Die Zusatz-
bedarfe sollen dabei insbesondere folgende Beträge 
umfassen: 
1. Für Teilnehmende, die bei einer Leistung nach SGB 

II Anspruch auf Mehrbedarfe nach § 21 SGB II 
Absätze 2, 4 und 5 (Mehrbedarfe bei Schwan-
gerschaft, Behinderung und bei kostenaufwändiger 
Ernährung), § 26 SGB II (Zuschüsse zu Beiträgen 
zur Krankenversicherung und Pflegeversicherung) 
oder § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe) 
hätten, und zwar maximal bis zu dem Betrag, der 
für diese Mehrbedarfe nach SGB II anzusetzen 
wäre; 

2. Für Teilnehmende, die Beiträge im Rahmen einer 
freiwilligen Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
Rentenversicherung errichten sowie laufende 
Beiträge, die zu öffentlichen oder privaten 
Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen zu 
leisten sind, die dem Zweck der Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung entsprechen, 
und zwar maximal bis zur Höhe des 
Mindestbeitrags in der freiwilligen Renten-
versicherung. Dies gilt auch, wenn die Beiträge von 
einem anderen Haushaltsmitglied geleistet werden, 
jedoch nicht, wenn eine im Wesentlichen 
beitragsfreie Sicherung oder eine Sicherung 
besteht, für die Beiträge von Dritten zu leisten sind. 

3. Die Beiträge zur Kranken-, Pflege und 
Rentenversicherung sind als Zusatzbedarf nur zu 
berücksichtigen, wenn sie nicht aus eigenem 
Einkommen bestritten werden können. 

Weitere sozialrechtlich definierte Zusatzbedarfe sollen 
in der Rechtsverordnung nach §8 berücksichtigt 
werden, sofern dies dem Zweck dieses Gesetzes nach 
§ 1 sowie dem Forschungsauftrag nach § 3 Absatz 2 
dient.  
Über den Grundbedarf hinausgehende Wohnkosten 
müssen aus eigenem Einkommen oder über 
Leistungen nach dem WoGG gedeckt werden. 
(2) Zusatzbedarfe werden bei der Berechnung des 
Gesamtbedarfs nur insoweit berücksichtigt, als sie die 
Differenz zwischen dem Grundbedarf und dem in 
Hamburg gültigen Existenzminimum für die am 
Modellversuch teilnehmende Person überschreiten. 
(3) Beziehen Teilnahmeberechtigte vor Beginn des 
Modellversuchs staatliche Sozialleistungen, werden 
sie von der Verwaltung auf ihre bestehenden Pflichten 
hingewiesen, erhaltene Auszahlungen im Modell-
versuch bei den entsprechenden Stellen anzugeben. 
(4) Auszahlungen für am Modellversuch teilnehmende 
minderjährige Personen werden an die Person 
ausgezahlt, die für die minderjährige Person 
kindergeldberechtigt ist. Gibt es keine kinder-
geldberechtigte Person, so werden die Auszahlungen 
an alle Erziehungsberechtigten zu gleichen Teilen 
aufgeteilt.  
(5) Regelungen zu Bedarfsgemeinschaften des 
Sozialrechts bleiben unberührt. 

betrifft besondere Lebenslagen wie eine Schwan-
gerschaft oder Mehrbedarfe aufgrund von 
Behinderung oder Krankheit. Für alle Teilnehmenden 
muss zusätzlich zum Existenzminimum auch der 
Zugang zur Kranken- und Pflegeversicherung 
sichergestellt werden, sofern ein Versicherungsschutz 
nicht bereits besteht. Ebenfalls soll sichergestellt 
werden, dass Menschen, für die ein Aufbau von 
Wartezeiten in der Rentenversicherung wichtig ist, sich 
freiwillig versichern können. Anders als beim Bezug 
von Bürgergeld gilt die Zeit der Teilnahme am 
Modellversuch nämlich nicht als Wartezeit in der 
Rentenversicherung. Besteht genügend eigenes 
Einkommen, so soll der Versicherungsschutz von den 
Teilnehmenden jedoch selbst getragen werden. Die 
Kosten hierfür können entsprechend § 2 Nummer 8 
vom Einkommen abgezogen werden, bevor es als 
anzurechnendes Einkommen in die Berechnung des 
Auszahlungsbetrags einfließt. 
Die Anzahl von Teilnehmenden mit darüber hinaus-
gehenden sozialrechtlich definierten Zusatzbedarfen 
ist als so niedrig einzuschätzen, dass sie für die 
Aussagekraft des Modellversuchs vernachlässigt 
werden können. Sie sollen daher lediglich in der 
Rechtsverordnung berücksichtigt werden.  
Bei über das Existenzminimum hinausgehenden 
Wohnkosten werden Teilnehmende ohne 
ausreichendes eigenes Einkommen auf Leistungen 
nach dem WoGG verwiesen.  
(2) Da der Grundbedarf nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 
höher angesetzt ist als das im Rahmen von Bürgergeld 
nach SGB II  gewährte Existenzminimum, müssen 
Zusatzbedarfe ohne Schaden für den Modellversuch 
nur übernommen werden, sofern sie diesen 
Erhöhungsbetrag übersteigen. Hierdurch wird in der 
Mehrzahl der Fälle der Zusatzbedarf unbürokratisch 
über die pauschale Erhöhung des Grundbedarfs mit 
abgedeckt. 
(3) Bisher sozialrechtlich bedürftige Personen sollen 
bei der Teilnahme bei Teilnahme am Modellversuch 
ihre finanzielle Bedürftigkeit überwinden. Die Aus-
zahlungen im Modellversuch werden daher als 
vorrangig behandelt. Überschneidet sich der 
Leistungszeitraum einer bezogenen Sozialleistung mit 
der Teilnahme am Modellversuch, müssen Teil-
nehmende mit Rückzahlungsforderungen seitens der 
zuständigen sozialrechtlichen Behörden rechnen. 
(4) Die Regelung dient der Klarstellung. 
(5) Nehmen in einem Haushalt nicht alle 
Haushaltsmitglieder am Modellversuch teil oder 
beziehen einzelne Haushaltsmitglieder zusätzlich zur 
Teilnahme am Modellversuch Sozialleistungen, so 
bleiben die Regelungen zu Bedarfsgemeinschaften für 
Haushaltsmitglieder, die die Sozialleistungen 
beziehen, bestehen. Das Beratungsangebot nach §5 
Abs. 7 umfasst auch diese Fälle. 
(6) Es ist von einer Pfändbarkeit des Aus-
zahlungsbetrags auszugehen, da mit diesem Gesetz 
keine Änderungen der Pfändungsregelungen 
vorgesehen sind. Der Pfändungsfreibetrag besteht 
unabhängig vom Modellversuch weiter, so dass im 
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(6) Bestehende gesetzliche Regelungen zur Pfänd-
barkeit bleiben unberührt. Die Erstattung gepfändeter 
Anteile der Auszahlungsbeträge ist ausgeschlossen. 
(7) Bestehende gesetzliche Regelungen zur 
Versteuerung erhaltener Auszahlungsbeträge bleiben 
unberührt. Die Erstattung zu zahlender Steuern ist 
ausgeschlossen. 
(8) Ist bei Durchführung des Modellversuchs das 
Gesetz zur Kindergrundsicherung in Kraft, werden die 
das Kindergeld betreffenden Regelungen dieses 
Gesetzes analog für die Kindergrundsicherung in voller 
Höhe angewendet, einschließlich Kindergarantie-
betrag und Kinderzusatzbetrag. 

Regelfall das gesetzliche Existenzminimum gewahrt 
bleibt. 
(7) Die Regelung dient der Klarstellung. Im 
Einkommenssteuerrecht sind Bezüge aus öffentlichen 
Mitteln, die wegen Hilfsbedürftigkeit bewilligt werden, 
nach § 3 Nummer 11 Satz 1 EStG von der Steuer 
befreit. Für die Feststellung der Hilfebedürftigkeit im 
einkommenssteuerrechtlichen Sinn wird hierbei die 
Regelung des § 53 Nummer 2 AO herangezogen. 
Demnach gelten Personen als hilfebedürftig, deren 
Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des 
Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 28 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; beim Allein-
stehenden oder Alleinerziehenden tritt an die Stelle 
des Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. Dies 
trifft grundsätzlich auf alle Teilnehmenden am 
Modellversuch zu, die einen Auszahlungsbetrag 
erhalten. Dieser unterliegt daher regelmäßig nicht der 
Einkommenssteuerpflicht. In dem Fall, dass eine 
Person im Rahmen des Modellversuchs aufgrund der 
eigenen Einkommenssituation einen Auszahlungs-
betrag erhält, einkommensteuerrechtlich aber mit einer 
weiteren Person zusammen veranlagt wird, die über 
ein entsprechendes eigenes Einkommen verfügt und 
nicht hilfebedürftig im Sinne des § 53 Nummer 2 AO 
ist, kann jedoch Einkommenssteuer anfallen. Ebenfalls 
nicht steuerbefreit ist nach § 53 Nummer 2 AO Satz 2 
das Einkommen von Personen, deren Vermögen zur 
nachhaltigen Verbesserung ihres Unterhalts ausreicht 
und denen zugemutet werden kann, es dafür zu 
verwenden. Bei diesen Personen erhöht sich die 
Einkommenssteuer gegebenenfalls durch den 
Auszahlungsbetrag, wobei das Existenzminimum in 
jedem Fall durch den einkommenssteuerlichen 
Grundfreibetrag steuerfrei bleibt. Für die Durchführung 
des Modellversuchs sind diese einkommens-
steuerrechtlichen Folgen unschädlich. 
(8) Zum Zeitpunkt der Erstellung des Gesetzentwurfs 
war das Inkrafttreten der geplanten Kinder-
grundsicherung für 2025 zwar vorgesehen, jedoch 
noch unsicher. Daher bezieht sich das Gesetz 
regelhaft noch auf das Kindergeld, berücksichtigt mit 
dieser Regelung jedoch die mögliche Ersetzung bzw. 
Erweiterung durch die Kindergrundsicherung. Im Falle 
deutlich erhöhter Auszahlungsbeträge der Kinder-
grundsicherung können sich die Auszahlungen für 
Kindergrundsicherungsberechtigte im Modellversuch 
entsprechend deutlich reduzieren. 

§ 7 Wissenschaftliche Begleitung 
(1) Die wissenschaftlichen Erhebungen bei den 
Teilnehmenden sind so auszugestalten, dass aus den 
erhobenen Daten mindestens Aussagen über die i 
 § 4 Abs. 2 genannten Gesichtspunkte getroffen 
werden können. Es sind mindestens folgende 
Befragungen durchzuführen: 
1. eine Anfangsbefragung vor Beginn des Versuchs-

zeitraums; 
2. Zwischenbefragungen mindestens jährlich wäh-

rend der Laufzeit des Versuchszeitraums; 
3. eine Abschlussbefragung zum Zeitpunkt der letzten 

Geldzahlungen; 

zu § 7 Wissenschaftliche Begleitung 
(1) Die durchgeführten Befragungen sollen Ver-
änderungen in den Lebensumständen und den 
Entscheidungen der Teilnehmenden erheben. Dazu 
wird vor Beginn der ersten Geldzahlung der 
Ausgangszustand erfasst, der sodann mit den Daten 
weiterer Messpunkte verglichen werden kann. Die 
Nachbefragung nach Abschluss des Versuchs-
zeitraums dient dazu, auch längerfristige Wirkungen zu 
messen. Neben die quantitativen Befragungen können 
auch qualitative Befragungen treten.  
(2) Aufwandsentschädigungen können sinnvoll sein, 
um Teilnehmende, die keine oder nur eine geringe 
Geldzahlung erhalten, sowie Mitwirkende der 
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4. eine oder mehrere Nachbefragung frühestens zwei, 
spätestens 5 Jahre nach Abschluss des 
Versuchszeitraums. 

(2) Für die Teilnahme an den Erhebungen können die 
Teilnehmenden der Versuchsgruppen und die Mit-
wirkenden der Kontrollgruppe eine Aufwands-
entschädigung erhalten. 
(3) Die Auswertung des Modellversuchs wird in Form 
eines Abschlussberichts veröffentlicht, bestehend aus 
einem Haupt- und einem Nachbericht. Der 
Hauptbericht wird spätestens ein Jahr nach der 
Abschlussbefragung veröffentlicht. Der Nachbericht 
wird spätestens ein Jahr nach der Nachbefragung 
veröffentlicht. Im Abschlussbericht sind die Ergebnisse 
des Modellversuchs darzustellen und wissenschaftlich 
zu bewerten. Zusätzlich können Zwischenberichte 
veröffentlicht werden. 
(4) Die erhobenen Daten aller Phasen werden 
spätestens ein Jahr nach Abschluss des 
Modellversuchs bzw. ein Jahr nach Durchführung der 
Nachbefragungen nach § 7 Absatz 1 Nummer 4 
ausreichend anonymisiert veröffentlicht. Die Daten 
können weiteren Forschenden pseudonymisiert zur 
weiteren Auswertung zur Verfügung gestellt werden. 

Kontrollgruppe zur Teilnahme an den Befragungen zu 
motivieren. Üblich sind Entschädigungen für den 
Zeitaufwand in einer Höhe zwischen 5 und 25 EUR je 
Befragung (Stand 2023). 
(3) Der Abschlussbericht ermöglicht die wissen-
schaftlich fundierte gesellschaftliche Auseinander-
setzung mit den Ergebnissen der Erprobung. Mit den 
genannten Fristen wird sichergestellt, dass die 
Veröffentlichung zeitnah erfolgt. 
(4) Die Daten sollen der Öffentlichkeit zum Zwecke der 
Transparenz zugänglich gemacht werden. Darüber 
hinaus sollen sie weiteren Forschenden zur Verfügung 
gestellt werden, um weitere Forschung zum 
Grundeinkommen zu ermöglichen und voranzutreiben. 
Durch die Anonymisierung wird sichergestellt, dass 
kein Personenbezug hergestellt werden kann. 

§ 8 Rechtsverordnungsermächtigung 
(1) Der Senat wird ermächtigt, nach Anhörung des 
Forschungspartners die näheren Bestimmungen zur 
Planung, Durchführung und Auswertung des 
Modellversuchs auf Basis des Forschungskonzepts 
sowie der Durchführung dieses Gesetzes durch 
Rechtsverordnung festzulegen. Insbesondere können 
geregelt werden: 
1. die Festlegung des jeweils für Hamburg geltenden 

Existenzminimums nach § 2 Nummer 6; 
2. die Einzelheiten der Definition und der Feststellung 

des monatlichen anzurechnenden Einkommens der 
Teilnehmenden nach § 2 Nummer 8; 

3. die Festlegung der zur Umsetzung dieses Gesetzes 
beauftragten Behörden der Freien und Hansestadt 
Hamburg nach § 2 Nummer 9; 

4. die Details zu Umfang und Umsetzung des 
Forschungsauftrags nach § 3 einschließlich der 
Bestimmungen zur Kürzung der Dauer des 
Modellversuchs nach § 3 Absatz 8; 

5. das Forschungskonzept nach den §§ 4 bis 7, hier 
insbesondere 
a) die Ausgestaltung der modellierten Varianten 

von Modell-Grundeinkommen nach § 4 ein-
schließlich der Festlegungen zum Grundbedarf, 
der Festlegungen zur Berechnung und 
Auszahlung des Auszahlungsbetrags nach § 4 
Absatz 3 sowie der Festlegungen zur Be-
rechnung und den Auskunftspflichten nach § 4 
Absatz 4; 

b) Festlegungen zur Anzahl der Teilnehmenden 
nach § 5 Absatz 1; 

c) Festlegungen zur Auswahl und Aufteilung des 
Versuchsgebiet einschließlich der Erstellung 

zu § 8 Rechtsverordnungsermächtigung 
(1) Die Norm enthält eine Ermächtigung zum Erlass 
einer Rechtsverordnung. Die Anhörung des 
Forschungspartners stellt sicher, dass bestmögliche 
Entscheidungen im Sinne des wissenschaftlichen 
Erkenntnisgewinns getroffen werden. Dadurch wird 
erreicht, dass der Forschungspartner als fachlich 
kompetenter Partner das Forschungskonzept 
maßgeblich prägt, gleichzeitig aber durch die Form der 
Rechtsverordnung größtmögliche Rechtssicherheit für 
die Erprobung und die damit verbundene Auszahlung 
staatlicher Gelder geschaffen wird. Dort, wo die 
Verwaltung das vom Forschungspartner erstellte 
Forschungskonzept nicht wie vorgeschlagen für 
umsetzbar hält, sollen Verwaltung und For-
schungspartner gemeinsam einen Vorschlag 
erarbeiten, der die Interessen und Möglichkeiten von 
Verwaltung und Forschung berücksichtigt. Letztlich 
entscheidet jedoch aus rechtlichen Gründen die 
Verwaltung. Die Datenschutzrichtlinien müssen 
insbesondere die Mittel, den Umfang sowie den 
technisch-organisatorischen Rahmen, der für den 
Modellversuch erforderlichen Datenverarbeitungen 
festlegen. Die aktuellen wissenschaftlichen Standards 
sind insbesondere im Hinblick auf die daten-
schutzrechtlichen Interessen der Teilnehmenden zu 
berücksichtigen. Indem die Datenschutzrichtlinien für 
den Modellversuch als Rechtsverordnung zu erlassen 
sind, ist sichergestellt, dass die Verwaltung als 
öffentliche Stelle i. S. d. § 2 Abs. 1 HmbDSG daten-
schutzrechtliche Verantwortliche i. S. d. Art. 4 
Buchstabe 7 DSGVO ist, unabhängig von der 
konkreten Kooperationsform mit dem Forschungs-
partner. Da die Planung des Modellversuchs erst durch 
den Forschungspartner im Rahmen seines 
Forschungsauftrags erfolgt, kann die Verwaltung die 
Richtlinien für die Verarbeitung der personen-
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hierzu erforderlicher Statistiken nach § 5 Absatz 
2; 

d) die Auswahl der potenziell Teilnehmenden, die 
Kontaktaufnahme zu diesen, das Verfahren der 
Aufteilung auf die Versuchsgruppen und der 
möglichen Erweiterung des Versuchsgebiets 
sowie den Stichtag nach § 5 Absatz 3; 

e) Bestimmungen für den erstmaligen Eintritt sowie 
einen späteren Eintritt von Teilnehmenden in 
den Modellversuch, das Ruhen der Teilnahme 
im bzw. das vorzeitige Ausscheiden aus dem 
Modellversuch, die Folgen bei fehlender 
Bereitschaft zur Teilnahme an den Erhebungen 
nach § 7 Absatz 1, für die Verlagerung des 
Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts 
in das Versuchsgebiet hinein, aus dem 
Versuchsgebiet heraus oder innerhalb des 
Versuchsgebiets, für Geburt und Tod von 
Einwohnerinnen und Einwohnern des Ver-
suchsgebiets sowie für das freiwillige 
Ausscheiden aus dem Modellversuch nach § 5 
Absatz 3; 

f) die Auswahl der Kontrollgruppe nach § 5 Ab- 
satz 4; 

g) Bestimmungen zur Umsetzung der Beratungs-, 
Informations- und Hinweispflichten der Ver-
waltung sowie zur Offenlegung der persönlichen 
Verhältnisse der Teilnehmenden nach § 5 
Absatz 7 und 8; 

h) die nähere Ausgestaltung und Anwendung der 
Sonderregelungen nach § 6 sowie Bestim-
mungen für darin nicht berücksichtigte Fälle;  

i) Umfang und Gestaltung der Erhebungen nach 
§ 7 Absatz 1; 

6. die Einzelheiten der Gewährung der Aufwands-
entschädigung nach § 7 Absatz 2; 

7. das Verfahren der Veröffentlichung der Daten nach 
§ 7 Absatz 4; 

8. dem Zweck dieses Gesetzes entsprechende 
Richtlinien der Datenverarbeitung nach § 9. Dabei 
kann auch geregelt werden, inwiefern weitere zur 
Verfügung stehende Möglichkeiten genutzt werden, 
um relevante Informationen zu erhalten, 
einschließlich des Datenmaterials von Behörden. 
Hierzu kann festgelegt werden, inwiefern 
Finanzbehörden, das Statistische Landesamt und 
weitere dem Land Hamburg unterstehende 
Behörden dazu personenbezogene Daten 
aggregiert und anonymisiert an die Verwaltung und 
den Forschungsträger übermitteln dürfen sowie 
neue Statistiken erstellt werden dürfen; 

7. die zuständigen Behörden innerhalb der 
Verwaltung, sofern sich diese nicht bereits aus 
anderen gesetzlichen Regelungen ergeben; 

(2) Der Senat kann in diesem Gesetz enthaltene 
Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen 
auf die zuständige Behörde weiter übertragen. Dies gilt 
nicht für die Ermächtigung zur Bestimmung der 
zuständigen Behörden innerhalb der Verwaltung. 

bezogenen Daten der Teilnehmenden nach § 8 Abs. 1 
Nr. 3 erst nach Vorliegen des Forschungskonzepts 
erlassen. 
(3) Der Modellversuch greift das öffentliche Interesse 
an Grundeinkommenskonzepten auf. Daher soll die 
Öffentlichkeit Gelegenheit haben, zum Entwurf des 
Forschungskonzeptes Stellung zu nehmen. 
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(3) Der Entwurf der Rechtsverordnung ist mit dem 
Hinweis öffentlich bekannt zu machen, dass 
Gelegenheit zur Stellungnahme während einer Frist 
von sechs Wochen ab Beginn der öffentlichen 
Bekanntmachung besteht. Der Forschungspartner und 
die Hamburgische Bürgerschaft ist innerhalb der für die 
Öffentlichkeitsbeteiligung geltenden Frist anzuhören. 

§ 9 Verarbeitung personenbezogener Daten 
Zur Erfüllung des wissenschaftlichen Forschungs-
auftrags werden personenbezogene Daten von den 
Teilnehmenden des Modellversuchs verarbeitet. § 11 
Hamburgisches Datenschutzgesetz vom 18. Mai 2018 
(HmbGVBl. S. 145) in seiner jeweils geltenden 
Fassung findet entsprechende Anwendung. 

zu § 9 Verarbeitung personenbezogener Daten 
Es handelt sich um einen privilegierten Ver-
arbeitungszweck im Sinne des Art. 89 Abs. 1 DSGVO. 
Die Datenverarbeitung stützt sich auf § 11 Ham-
burgisches Datenschutzgesetz (HmbDSG) vom 18. 
Mai 2018 (HmbGVBI. S. 145). § 11 HmbDSG enthält 
umfangreiche datenschutzrechtliche Vorgaben und 
gleicht die Interessen der Forschung mit denen der 
Betroffenen aus. 

§ 10 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 
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Anlage 3

Anschriftenverzeichnis der Abstimmungsstellen 
zur Durchführung der Volksentscheide 

am 12. Oktober 2025
Bezirk Hamburg-Mitte

Name der Abstimmungsstelle Adresse der Abstimmungsstelle Barrierefrei

Stadtteil Billstedt 

Schule Bonhoefferstraße Bonhoefferstraße 13 Ja

Schule Fuchsbergredder Dringsheide 10 Ja

Grundschule Mümmelmannsberg Mümmelmannsberg 54 Ja

Schule An der Glinder Au Sonnenland 27 Ja

Hamburg-Service vor Ort Billstedt Öjendorfer Weg 9 Ja

Stadtteil Borgfelde

Berufl. Schule Gesundheit, Luftfahrt, Technik Brekelbaums Park 10 Ja

Stadtteil Finkenwerder

Westerschule Finkenwerder Finkenwerder Landscheideweg 180 Ja

Stadtteil HafenCity

Katharinenschule in der HafenCity Am Dalmannkai 18 Ja

Stadtteil Hamburg-Altstadt

Finanzämter Steinstraße Steinstraße 10 Ja

Stadtteil Hamm

Schule Hohe Landwehr Hohe Landwehr 19 Ja

Stadtteilschule Hamburg-Mitte Griesstraße 101 Nein

Elbschloss an der Bille – Nachbarschaftszentrum Osterbrookplatz 26 Ja

Stadtteil Horn

Schule Beim Pachthof Beim Pachthof 15/17 Ja

Stadtteilschule Horn Snitgerreihe 2 Ja

Schule Stengelestraße Stengelestraße 38 Ja

Stadtteil Neustadt

Stadtteilschule am Hafen, Standort Neustadt Neustädter Straße 60 Ja

Stadtteil Rothenburgsort

Fritz-Köhne-Schule Marckmannstraße 61 Ja

Stadtteil St. Georg

Schorsch im IFZ Rostocker Straße 7 Ja

Stadtteil St. Pauli

Berufliche Schule St. Pauli Budapester Straße 58 Ja

1364



Amtl. Anz. Nr. 56 Freitag, den 18. Juli 2025

Stadtteilschule am Hafen, Standort St. Pauli Bernhard-Nocht-Straße 12 Ja

Stadtteil Veddel

Spielhaus Katenweide (Veddel) Katenweide 8 a Ja

Stadtteil Wilhelmsburg

Elbinselschule Krieterstraße 2 b Ja

Nelson-Mandela-Schule Neuenfelder Straße 106 Ja

Schule Fährstraße Fährstraße 90 Ja

Schule Rotenhäuser Damm Rotenhäuser Damm 45 Ja

Bezirk Altona

Name der Abstimmungsstelle Adresse der Abstimmungsstelle Barrierefrei

Stadtteil Altona-Altstadt

Technisches Rathaus Jessenstraße 1-3 Ja

Stadtteil Sternschanze

Ganztagsgrundschule Sternschanze Altonaer Straße 38 Ja

Stadtteil Altona-Nord

Grundschule Arnkielstraße Arnkielstraße 2/4 Ja

Theodor-Haubach-Schule Haubachstraße 55 Ja

Stadtteil Ottensen

Schule Rothestraße Rothestraße 22 Ja

Stadtteil Bahrenfeld

Max-Brauer-Schule Bei der Paul-Gerhardt-Kirche 1/3 Ja

Schule Mendelssohnstraße Mendelssohnstraße 86 Ja

Esther-Bejarano-Schule Regerstraße 21-25 Ja

Stadtteil Groß Flottbek

Schule Windmühlenweg Windmühlenweg 17 Ja

Stadtteil Othmarschen

Schule Klein Flottbeker Weg Klein Flottbeker Weg 64 Ja

Loki-Schmidt-Schule Othmarscher Kirchenweg 145 Ja

Schule Trenknerweg Trenknerweg 136 Ja

Stadtteil Lurup

Fridtjof-Nansen-Schule Fahrenort 76 Ja

Stadtteilschule Lurup (Standort Flurstraße 15) Flurstraße 15 Ja
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Stadtteil Osdorf

Haus Flottbek-Nienstedten Vogt-Groth-Weg 27 Ja

Schule Wesperloh Wesperloh 19 Ja

Stadtteil Nienstedten

Schule Schulkamp Schulkamp 1/3 Ja

Stadtteil Blankenese

Stadtteilschule Blankenese Frahmstraße 15 a/b Ja

Marion Dönhoff Gymnasium Willhöden 74 Ja

Stadtteil Iserbrook

Schule Iserbrook Musäusstraße 29 Ja

Schule Schenefelder Landstraße Schenefelder Landstraße 206 Ja

Stadtteil Rissen

Schule Iserbarg Iserbarg 2 Ja

Grundschule Marschweg Marschweg 10 Ja

Bezirk Eimsbüttel

Name der Abstimmungsstelle Adresse der Abstimmungsstelle Barrierefrei

Stadtteil Eidelstedt

Gymnasium Dörpsweg Dörpsweg 10 Ja

Schule Furtweg Furtweg 56, Zugang: Thormannstieg Ja

Schule Heidacker Heidacker 13 Ja

Stadtteilschule Eidelstedt Lohkampstraße 145 Ja

Stadtteil Eimsbüttel

Schule Kielortallee Kielortallee 18 Ja

Berufliche Schule für Wirtschaft Lutterothstraße 78-80, 
Zg. Eidelstedter Weg ggü 84

Ja

Schule Rellinger Straße Rellinger Straße 13-15 Ja

Hamburg-Haus Eimsbüttel Doormannsweg 12 Ja

Stadtteil Harvestehude

Bezirksamt Eimsbüttel Grindelberg 62 Ja

Schule Isestraße Isestraße 144 Nein

Stadtteil Hoheluft-West

Gymnasium Hoheluft Christian-Förster-Straße 21 Ja

Stadtteil Lokstedt

Gymnasium Corveystraße Corveystraße 6 Ja
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Schule Döhrnstraße Döhrnstraße 42, Zugang über 
Döhrnstraße

Ja

Schule Hinter der Lieth Hinter der Lieth 61 Ja

Stadtteil Niendorf

Schule Burgunderweg Burgunderweg 2 Ja

Dienststelle Garstedter Weg Garstedter Weg 13 Ja

Schule Sethweg Sethweg 56 Ja

Gymnasium Ohmoor Sachsenweg 76 Ja

Stadtteil Rotherbaum

Staats- und Universitätsbibliothek, Hamburg Von-Melle-Park 3 Ja

Stadtteil Schnelsen

Schule Anna-Susanna-Stieg Anna-Susanna-Stieg 3 Ja

Julius-Leber-Schule Halstenbeker Straße 41 Ja

Schule Röthmoorweg Röthmoorweg 9 Ja

Stadtteil Stellingen

Rathaus Stellingen Basselweg 73 Ja

Stadtteilschule Stellingen Brehmweg 60 Ja

Schule Wegenkamp Wegenkamp 9 Ja

Bezirk Hamburg-Nord

Name der Abstimmungsstelle Adresse der Abstimmungsstelle Barrierefrei

Stadtteil Alsterdorf

Robert-Koch-Schule Sengelmannstraße 50 Ja

Stadtteil Barmbek-Nord

Schule Lämmersieth Lämmersieth 72a Ja

Emil Krause Schule, Standort Tieloh Tieloh 28, Eingang ggü. U-Bahn 
Habichtstraße

Ja

Behördenstandort Bezirk Hamburg-Nord Poppenhusenstraße 4, Seiteneingang bei 
Hausnr. 6

Ja

Schule Genslerstraße, Standort Fraenkelstraße Fraenkelstraße 3, Zugang über 
Schaudinnstwiete

Ja

Margaretha-Rothe-Gymnasium Langenfort 5 Ja

Stadtteil Barmbek-Süd

Ilse-Löwenstein-Schule Imstedt 18 Ja

Schule Humboldtstraße (Kreuzbau) Humboldtstraße 30 Ja

Adolph-Schönfelder-Schule, Standort Zeisigstraße Zeisigstraße 3 Ja

Stadtteil Dulsberg

Stadtteilschule Alter Teichweg Alter Teichweg 200 Ja
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Stadtteil Eppendorf

Bezirksamt HH-Nord, Sozial. Dienstleistungszentrum Kümmellstraße 7 Ja

Gymnasium Eppendorf Hegestraße 70 Ja

Stadtteil Fuhlsbüttel

Hamburg Service vor Ort, Ausländerangelegenheiten Flughafenstraße 52 Ja

Gymnasium Alstertal Erdkampsweg 89, Zugang Neubau 
Schlehdornweg

Ja

Stadtteil Groß Borstel

Carl-Götze-Schule Brödermannsweg 2, 
Höhe Kita Elbkinder

Ja

Stadtteil Hoheluft-Ost

Ida-Ehre-Schule, Oberstufenhaus Lehmweg 14 Ja

Stadtteilschule Eppendorf (Mensa) Löwenstraße 58, Zugang über Parkplatz Ja

Stadtteil Hohenfelde

HAW Hamburg Department Design (Nebeneingang) Armgartstraße 24, Zugang über 
Parkplatz zw. 24-26

Ja

Stadtteil Langenhorn

Astrid Lindgren Grundschule Eberhofweg 63 Ja

Gymnasium Langenhorn Grellkamp 40 Ja

Schule Neubergerweg Neubergerweg 2 Ja

Schule Stockflethweg (Verwaltung) Stockflethweg 160 Ja

Stadtteilschule Am Heidberg Tangstedter Landstraße 300, Haus C Ja

Stadtteil Ohlsdorf

Grundschule Ballerstaedtweg Ballerstaedtweg 1, 
Zugang Rübenkamp 300

Ja

Albert-Schweitzer-Schule Stübeheide 117 Ja

Albert-Schweitzer-Gymnasium Struckholt 27 Ja

Stadtteil Uhlenhorst

Schule auf der Uhlenhorst Winterhuder Weg 126 Ja

Stadtteil Winterhude

Carl-Cohn-Schule Carl-Cohn-Straße 2 Ja

Haus der Jugend Lattenkamp Bebelallee 22, Zugang über Meenkwiese Ja

Gelehrtenschule des Johanneums Opitzstraße 15 Ja

Schule Forsmannstraße Forsmannstraße 32, Eingang ggü. 
Semperstr. 13-15

Nein

Bezirk Wandsbek
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Name der Abstimmungsstelle Adresse der Abstimmungsstelle Barrierefrei

Stadtteil Bergstedt

Schule Bergstedt Bergstedter Alte Landstraße 12 Ja

Stadtteil Bramfeld

Schule Heinrich-Helbing-Straße Heinrich-Helbing-Straße 50 Ja

Stadtteilschule Bramfeld Bramfelder Dorfplatz 5, 
über Mützendorpsteed 17

Ja

Grundschule am Gut Thomas-Mann-Straße 2 Ja

Stadtteil Duvenstedt

Schule Duvenstedter Markt Duvenstedter Markt 12 Ja

Stadtteil Eilbek

Schule Richardstraße Richardstraße 85 Ja

Schule Wielandstraße Wielandstraße 9 Ja

Stadtteil Farmsen-Berne

Grundschule Traberweg Eckerkoppel 125 Ja

Berner Schloß Berner Allee 31 a Ja

Gymnasium Farmsen Swebenhöhe 50 Ja

Stadtteil Hummelsbüttel

Stadtteilschule Poppenbüttel Poppenbüttler Stieg 7 Ja

Stadtteil Jenfeld

Schule Jenfelder Straße Jenfelder Straße 252 Ja

Stadtteil Lehmsahl-Mellingstedt

Schule Lemsahl-Mellingstedt Redderbarg 46-48 Ja

Stadtteil Marienthal

Bezirksamt Wandsbek Schloßstraße 60 Ja

Grundschule Marienthal Schimmelmannstraße 70 Ja

Stadtteil Poppenbüttel

Grundschule Müssenredder Müssenredder 61 Ja

Heinrich-Heine-Gymnasium Harksheider Straße 70 Ja

Hamburg Service vor Ort Alstertal Wentzelplatz 9 Ja

Stadtteil Rahlstedt

Schule Rahlstedter Höhe Ahrenshooper Straße 1-3 Ja

Schule Bekassinenau Bekassinenau 32 Ja
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Schule Am Sooren Brunskamp 17 Ja

Schule Großlohering Großlohering 11 Ja

Schule Nydamer Weg Nydamer Weg 44 Ja

Schule Potsdamer Straße Potsdamer Straße 6 Ja

Grund- und Stadtteilschule Altrahlstedt Hüllenkamp 19 Ja

Schule Wildschwanbrook Wildschwanbrook 9 Ja

Stadtteil Sasel

Grundschule Hasenweg Hasenweg 40 Ja

Schule Redder Redder 4 Ja

Stadtteil Steilshoop

Schule am See Gropiusring 43 Ja

Stadtteil Tonndorf

Grundschule Tonndorf Rahlaukamp 1 a Ja

Gyula Trebitsch Schule Tonndorf Barenkrug 16, Zugang über Sonnenweg Ja

Stadtteil Volksdorf

Schule Eulenkrugstraße Eulenkrugstraße 166 Ja

Walddörfer Gymnasium Im Allhorn 45 Ja

Schule An den Teichwiesen Saseler Weg 30 Ja

Schule Buckhorn Volksdorfer Damm 74 Ja

Stadtteil Wandsbek

Schule Bandwirkerstraße Bandwirkerstraße 56-58 Ja

Schule am Eichtalpark Walddörferstraße 243/245 Ja

Schule An der Gartenstadt Stephanstraße 103 Ja

Stadtteil Wellingsbüttel

Schule Strenge Strenge 5 Ja

Bezirk Bergedorf

Name der Abstimmungsstelle Adresse der Abstimmungsstelle Barrierefrei

Stadtteil Altengamme

Schule Altengamme-Deich Kirchenstegel 12 Ja

Stadtteil Bergedorf

Schule Nettelnburg Fiddigshagen 11 Ja

Schule Friedrich-Frank-Bogen Friedrich-Frank-Bogen 25 Ja

Schule Sander Straße Sander Straße 11 Ja

Schule Ernst-Henning-Straße Ernst-Henning-Straße 20 Ja

Rathaus Bergedorf Wentorfer Straße 38 Ja
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KörberHaus Holzhude 1 Ja

SDZ – Soziales Dienstleistungszentrum Bergedorf Weidenbaumsweg 21, Eingang C, 2. OG Ja

Stadtteil Billwerder

Schule Mittlerer Landweg Mittlerer Landweg 48 Ja

Stadtteil Curslack

Schule Curslack-Neuengamme Gramkowweg 5 Ja

Stadtteil Kirchwerder

Schule Fünfhausen-Warwisch Durchdeich 108 Ja

Schule Zollenspieker Kirchenheerweg 223 Ja

Stadtteilschule Kirchwerder Kirchenheerweg 85 Ja

Stadtteil Lohbrügge

Schule Heidhorst Heidhorst 16 Ja

Schule Leuschnerstraße Leuschnerstraße 13 Ja

Schule Max-Eichholz-Ring Max-Eichholz-Ring 25 Ja

Stadtteilschule Lohbrügge Binnenfeldredder 7 Ja

Schule Richard-Linde-Weg Richard-Linde-Weg 49 Ja

Stadtteil Neuallermöhe

Anton-Rée-Schule Allermöhe Ebner-Eschenbach-Weg 43 Ja

Gretel-Bergmann-Schule Margit-Zinke-Straße 7-11 Ja

Stadtteil Ochsenwerder

Schule Ochsenwerder Elversweg 44 Ja

Bezirk Harburg

Name der Abstimmungsstelle Adresse der Abstimmungsstelle Barrierefrei

Stadtteil Cranz

Schule Cranz Estebogen 3 Ja

Stadtteil Eißendorf

Heisenberg Gymnasium Triftstraße 43 Ja

Schule In der Alten Forst In der Alten Forst 1 Ja

Stadtteil Harburg

Bezirksamt Harburg, SDZ Harburger Rathausforum 1 Ja

Stadtteil Hausbruch

Schule Nymphenweg Hausbrucher Bahnhofstraße 19 Ja

Grundschule An der Haake Lange Striepen 51 Ja
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Stadtteil Heimfeld

Schule Grumbrechtstraße Grumbrechtstraße 63 Ja

Grundschule am Kiefernberg Weusthoffstraße 95 Ja

Stadtteil Marmstorf

Schule Marmstorf Ernst-Bergeest-Weg 54 Ja

Stadtteil Moorburg

Elbdeich e.V. Veranstaltungen Moorburger Elbdeich 249 Ja

Stadtteil Neuenfelde

Schule Arp-Schnitger-Stieg Arp-Schnitger-Stieg 19 Ja

Stadtteil Neugraben-Fischbek

Schule Neugraben Francoper Straße 32 Ja

Stadtteilschule Fischbek/Falkenberg Fischbeker Moor 6 Ja

Bezirksamt Harburg, Standort Süderelbe Neugrabener Markt 5 Ja

Schule Ohrnsweg Ohrnsweg 52 Ja

Stadtteilschule Süderelbe Neumoorstück 1 Nein

Schule Schnuckendrift Schnuckendrift 21 Ja

Stadtteil Neuland

Schule Neuland Neuländer Elbdeich 241 Ja

Stadtteil Rönneburg

Schule Rönneburg Kanzlerstraße 25 Ja

Stadtteil Sinstorf

Schule Scheeßeler Kehre Scheeßeler Kehre 2 Ja

Stadtteil Wilstorf

Schule Kapellenweg Kapellenweg 63 Ja

1372


